
Drucksache Nr. 30/2006
 
Material für die Sitzung der Ratversammlung am 09. November 2006 
 
Zu Punkt 4 der Tagesordnung 
 
Ehrung eines Ratsmitgliedes 
 
 
 
A) Erläuterungen 
 

Ratsherr Sönke Doll (SPD) gehört der Ratsversammlung der Stadt Itzehoe nunmehr un-
unterbrochen seit mehr als 10 Jahren an. 

  
Ratsherr Doll soll für seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit geehrt werden. 
 
 
 
gez. Blaschke



Drucksache Nr. 31/2006 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 09.November 2006 
 
Zu Punkt 5 der Tagesordnung 
 
Bestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes der Stadtwerke GmbH 
 
 
 
Erläuterungen:
 

 
Gemäß § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke GmbH entsendet die Stadt 
Itzehoe 5 Mitglieder in den Aufsichtsrat. Die Mitglieder werden von der Ratsversammlung 
bestellt. 
Nach § 9 Abs. 4 endet die Amtsdauer aller Mitglieder des Aufsichtsrates mit Ablauf der 
Wahlzeit der Ratsversammlung. 
 
Das von der Stadt Itzehoe entsandte Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke GmbH, 
Herr Prof. Dr. Joachim Weeber, hat sein Mandat unter Einhaltung einer vierwöchigen 
Frist zum 23. Oktober 2006 niedergelegt. 
 
Gemäß § 9 Abs. 7 wird für die Restdauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes 
eine Nachfolgerin/ein Nachfolger bestellt. 
 
Es handelt sich dabei um einen Beschluss nach § 39 GO. 

 
 
gez. Blaschke



Drucksache Nr. 32/2006 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 09. November 2006 
 
Zu Punkt 6 der Tagesordnung 
 
Zustimmung zur Wahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe 
 
 
 
 

A) Erläuterungen 
 

Auf einer außerordentlichen Sitzung am 09. Oktober 2006 hat die Freiwillige Feuer-
wehr Itzehoe den bisherigen Wehrführer, Hauptbrandmeister Peter Happe, zum 
Wehrführer wieder gewählt. 
 
Der Gewählte tritt sein Amt am 01. Januar 2007 an. Nach den Vorschriften des 
Brandschutzgesetzes bedarf die Wahl des Wehrführers der Zustimmung der Ratsver-
sammlung und der Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. 
 
Der Bürgermeister unterbreitet der Ratsversammlung nachstehenden Beschlussvor-
schlag: 
 
 

      B) Beschlussvorschlag: 
 

Die Ratsversammlung stimmt der Wahl des Hauptbrandmeisters Peter Happe zum 
Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe zu. 

 
 
      gez. Blaschke



Drucksache Nr. 33/ 2006 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 09. November 2006 
 
Zu Punkt 7 der Tagesordnung 
 
Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr 
Itzehoe 
 
 
 
 

A) Erläuterungen 
 

Auf einer außerordentlichen Sitzung am 09. Oktober 2006 hat die Freiwillige Feuer-
wehr Itzehoe den bisherigen stellvertretenden Wehrführer, Hauptbrandmeister Achim 
Netzow, zum stellvertretenden Wehrführer wieder gewählt. 
 
Der Gewählte tritt sein Amt am 01. Januar 2007 an. Nach den Vorschriften des 
Brandschutzgesetzes bedarf die Wahl des stellvertretenden Wehrführers der Zustim-
mung der Ratsversammlung und der Mitteilung an die Aufsichtsbehörde. 
 
Der Bürgermeister unterbreitet der Ratsversammlung nachstehenden Beschlussvor-
schlag: 
 
 

      B)  Beschlussvorschlag: 
 

Die Ratsversammlung stimmt der Wahl des Hauptbrandmeisters Achim Netzow zum 
stellvertretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Itzehoe zu. 

 
 
      gez. Blaschke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Drucksache Nr. 34/2006 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 09. November 2006 
 
Zu Punkt 8 der Tagesordnung 
 
Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsbeauftragten für das Jahr 2005 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
Anliegend wird der Bericht der Gleichstellungsbeauftragten für das Jahr 2005 überreicht. 
 
 
 
gez. Blaschke 



Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsbeauftragten für das Jahr 2005  
 
Der Bericht orientiert sich an dem Fragenkatalog, welcher der Gleichstellungsbeauftragten 
im Jahr 2000 durch die Selbstverwaltung vorgelegt wurde.  
Insoweit finden sich in diesem Bericht auch aktualisierte Komponenten der Berichte aus den 
Jahren 2001 bis 2004. 
Die Elternzeit von Frau Lewandowski endete im November 2005. Bis dahin übernahm Frau 
Wolz als Elternzeitvertretung wie im vorhergegangenen Jahr 28,5 Stunden der wöchentli-
chen Arbeitszeit. Frau Lewandowski war 10 Wochenstunden im Gleichstellungsbüro tätig.   
In dieser Zeit führte sie die auflaufenden Beratungsgespräche durch, beteiligte sich an der 
verwaltungsinternen Arbeitsgruppe „soziale Stadt“, nahm die Sitzungen des Begleitaus-
schusses im Rahmen des Programms LOS-Edendorf teil, arbeitete weiter als Genderberate-
rin der Brücke im Rahmen des Steinburger und Pinneberger Integrationsnetzwerkes (SPIN) 
der Europäischen Union und organisierte gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Frauen in der 
Metropolregion Unterelbe“ eine Fachtagung zum Thema „Diversity Management“. 
Zu der Tätigkeit als Genderberaterin soll in diesem Bericht unter dem Punkt 4.4. etwas aus-
führlicher berichtet werden. 
Seit Dezember 2005 teilen sich Frau Lewandowski und Frau Wolz die Planstelle der Gleich-
stellungsbeauftragten mit jeweils 19,25 Wochenstunden.  
 
 
1. Öffentlichkeitsarbeit 
Die Gleichstellungsbeauftragten nutzen zur Veröffentlichung ihres Beratungsangebots nach 
wie vor die Norddeutsche Rundschau und die Gelben Seiten. 
Die Handzettel des Frauenbüros Itzehoe liegen in vielen Beratungsstellen und viel frequen-
tierten öffentlichen Orten wie beispielsweise der Stadtbibliothek aus. 
Unter der in Telearbeit erstellten Internetseite www.frauen-in-itzehoe.de können aktuelle 
Termine und Informationen - z. B. Adressen von Beratungsstellen - im online gestellten 
Frauenhandbuch nachgeschlagen werden. Der Kontakt zu den Frauenbeauftragten wird 
nach wie vor von der Homepage direkt auf den Dienst-PC weitergeleitet (info@frauen-in-
itzehoe.de). Auf die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Angebote wird auch auf der Inter-
netseite der Stadt Itzehoe hingewiesen (www.itzehoe.de).  
Veranstaltungen des Gleichstellungsbüros machen die Gleichstellungsbeauftragten über die 
regionale Presse, die eigene Internetseite, den Internetauftritt der LAG der hauptamtlichen 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, Aushänge und Informationszettel an öffentlichen 
Orten, sowie den Veranstaltungskalender der Stadt Itzehoe im Internet bekannt. Die Mitglie-
der der Ratsversammlung und der politischen Gremien werden postalisch informiert und ein-
geladen. Ebenfalls werden bestehende E-Mail-Verteiler genutzt, wie z .B. vom Frauennetz-
werk Itzehoe oder bei überregionalen Veranstaltungen bspw. von der LAG der hauptamtli-
chen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten oder auch vom Landesfrauenrat Schleswig-
Holstein.  
Darüber hinaus informierten die Gleichstellungsbeauftragten Itzehoer Bürger/innen über 
frauenrelevante Veranstaltungen, Neuerungen, gesetzliche Änderungen etc. und stellten 
Informationsmaterial zu Elternzeit, Trennung/Scheidung, Einelternfamilien, Gewalt in der 
Partnerschaft u. v. m. zur Verfügung.  
 
 
1. 2. Beratung  
Die Mehrzahl der Beratungen machten wie bisher Kurzberatungen aus, daneben gab es eine 
kleinere Anzahl ausführlicherer Beratungen, die z. T. über einen längeren Zeitraum fortge-
führt wurden.  
In der ersten Jahreshälfte des Jahres 2005 blieben die Beratungszahlen auf dem hohen Ni-
veau vom Jahresende 2005. Beratungsschwerpunkt bildeten Fragen zum neu eingeführten 
ALG II und Probleme mit der ARGE des Kreises Steinburg. In der zweiten Jahreshälfte gin-
gen die Beratungszahlen leicht zurück. Beratungsschwerpunkte bildeten weiterhin Erwerbs-



losigkeit und Probleme mit Behörden, gefolgt von Trennung/Scheidung, Kinderbetreuung, 
Mobbing und (häusliche) Gewalt.  
Insbesondere erwerbslose Frauen und Frauen in Trennungssituationen formulierten häufig 
massive Existenzängste bzw. sind bereits von Armut betroffen. Die gesamtgesellschaftliche 
Tendenz, dass die Schere zwischen Armut und Reichtum immer weiter auseinander geht 
und vor allem Frauen - neben Migranten/innen und Ungelernten - betroffen sind, spiegelt 
sich auch im Beratungsalltag der Gleichstellungsbeauftragten wider. Eklatant auffällig ist das 
Fehlen von Teilzeitstellen (auch) in Itzehoer Betrieben. 
 
Wie sich bereits in den letzten Jahren abzeichnete, ist es selten, dass eine Ratsuchende 
lediglich ein bzw. das zuerst genannte Problem zu lösen hat. Vielmehr handelt es sich bei 
den formulierten Anliegen zumeist um die “Spitze eines Eisbergs”, der unter der Oberfläche 
sehr komplexe Problemlagen aufweist. Die Gleichstellungsbeauftragten entwickeln in diesem 
Fall gemeinsam mit der Ratsuchenden einen “Fahrplan” und ziehen bei Bedarf weitere Bera-
tungsstellen wie z. B. FRAU & BERUF, die Schuldnerberatungsstelle des Kreises Steinburg 
oder pro familia hinzu.  
 
In 2005 tauchten vermehrt vor allem junge Frauen bzw. weibliche Jugendliche mit innerfami-
liären sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Beratung auf. Zumeist fand die Kontaktauf-
nahme über andere Stellen wie z. B. Trägern berufsvorbereitender Maßnahmen statt, die im 
Kreis Steinburg kein geeignetes Beratungsangebot ausfindig machen konnten bzw. beste-
hende Beratungsangebote als nicht ausreichend erlebt haben. Tatsächlich fehlt im Kreis 
Steinburg eine spezialisierte Fachberatungsstelle für Gewaltopfer. Die Fachberatungsstellen 
in den Nachbarkreisen sind überlaufen, sodass Betroffenen aus Itzehoe und dem gesamten 
Kreis Steinburg nicht adäquat geholfen werden kann.  
 
Vereinzelt wenden sich auch Männer an die Gleichstellungsbeauftragten, die sich z. B. ge-
gen sexistische Werbung einsetzen, der von Partnergewalt betroffenen Nachbarin helfen 
wollen oder aber auf der Suche nach einem männerspezifischen Beratungsangebot sind.  
 
 
1. 2. 1. Konsequenzen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten  
Der Problematik Erwerbslosigkeit mit den Folgeerscheinungen Armut und Verschuldung stel-
len sich die Gleichstellungsbeauftragten auf mehreren Ebenen: Neben der individuellen Be-
ratung boten die Frauenbeauftragten im Herbst 2005 zwei Veranstaltungen in Kooperation 
mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zu den Themen “seriöse Nebenjobs” und 
“Schulden(prävention)” an. Regionale Struktur- und Arbeitsmarktpolitik gestalten die Gleich-
stellungsbeauftragten im Rahmen der “Arbeitsgemeinschaft Frauen in der Schleswigholstei-
nische Unterelbe” mit. Eine der Gleichstellungsbeauftragten ist Beiratsmitglied der ARGE im 
Kreis Steinburg und Mitglied im Verwaltungsausschuss der  Arbeitsagentur in Elmshorn. Die 
andere war auch im Jahr 2005 auf Landesebene in der “Allianz für Geschlechter-
gerechtigkeit am Arbeitsmarkt” (siehe Punkt 4.3.) aktiv.  
 
Zum Thema häusliche Gewalt, das bisher vor allem als eher verdecktes, jedoch vor allem im 
Hinblick auf Trennung/Scheidung häufig grundlegendes Thema in der Beratung auftritt, 
machten die Gleichstellungsbeauftragten vermehrt Öffentlichkeitsarbeit und führten zwei 
Veranstaltungen durch (siehe Punkt 1.3. und 4.1.). 
In Kooperation mit der KIK-Koordinatorin des Kreises Steinburg und der Polizei gründeten 
die Gleichstellungsbeauftragten die “Itzehoer Allianz für gewaltbetroffene Frauen und ihre 
Kinder” (siehe Punkt 4.4.), um bestehende Hilfen im Stadtgebiet besser zu vernetzen.  
Um eine Fachberatungsstelle für Gewaltopfer im Kreis Steinburg zu installieren, setzt sich 
die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen von KIK ein (siehe Punkt 4.1.). 
 
Die meisten Veranstaltungen des Gleichstellungsbüros richten sich auch an interessierte 
Männer. Die Gleichstellungsbeauftragten sind dazu übergegangen dies in Ankündigungen 
deutlich zu machen, sodass sich Männer angesprochen fühlen und evtl. vorhandene Schwel-



lenängste sich abbauen. Gerne werden Männer in Fragen von Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf beraten. Gleichwohl ist es den Gleichstellungsbeauftragten nicht möglich, ein explizit 
männerspezifisches Beratungsangebot z. B. für Männer mit Gewalterfahrungen oder in 
Trennungssituationen anzubieten. Hier muss auf andere Stellen verwiesen werden, wie 
bspw. den Sozialpsychiatrischen Dienst.  
 
 
1. 3. Veranstaltungen  
Sowohl im Frühjahr wie auch im Herbst fand eine Reihe von Veranstaltungen zu unter-
schiedlichen Themen statt, die das Gleichstellungsbüro z. T. in Form von Kooperationsver-
anstaltungen selbst durchführte bzw. an deren Umsetzung die Gleichstellungsbeauftragten 
aktiv mitwirkten.  
 
Zum Internationalen Frauentag am 08. März 2005 organisierten die Gleichstellungsbeauf-
tragten in Kooperation mit den DGB-Frauen eine Foto-Ausstellung zum Thema Frauen als 
“Beschäftige im Handel”. Die mehrwöchige Ausstellung wurde am 08. März mit einem Vortag 
und einer Diskussionsrunde eröffnet. 
 
An der Umsetzung des “Girls-Day” am 28. April 2005 beteiligte sich das Gleichstellungsbüro. 
Der Girls-Day als Mädchen-Zukunftstag ist im Jahr 2001 ins Leben gerufen worden und bie-
tet Schülerinnen zwischen 10 und 15 Jahren Einblick in Berufsfelder, die Mädchen im Pro-
zess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen. Parallel können sich Jungen unter 
dem Stichwort “neue Wege für Jungs” mit jungengerechter Berufs- und Lebensplanung aus-
einandersetzen, die auch Elternverantwortung und soziale Berufsfelder einbezieht.  
  
Im Rahmen des IHK-Wirtschafts- und Kulturfestivals VISION Schleswig-Holstein veranstalte-
ten die Gleichstellungsbeauftragten am 03. Mai 2005 gemeinsam mit der AG Frauen in der 
Schleswig-holsteinischen Unterelbe die Fachtagung “Vielfalt bringt mehr” zum Thema Diver-
sity-Management unter dem Dach der Firma Sasol in Brunsbüttel. 
 
Häusliche Gewalt - auch geläufig unter dem Stichwort Partnergewalt - hat jede 4. Frau in 
ihrer aktuellen oder vergangenen Paarbeziehung erlebt, mit massiven Folgen für sie selbst 
und für evtl. vorhandene Kinder, die die Gewalt miterleben müssen bzw. mussten.  
Zum Thema häusliche Gewalt führten die Gleichstellungsbeauftragten im Frühjahr 2005 zwei 
Veranstaltungen durch. Die Veranstaltung “Nachbarschaft gegen Gewalt in der Familie” am 
27. April richtete sich an Bewohner/innen des Albert-Schweitzer-Ringes und der Emil-von-
Behring-Straße und wurde in Zusammenarbeit mit der Quartiersmanagerin Frau Scheuer-
mann durchgeführt. Die fachliche Begleitung übernahmen die KIK-Koordinatorin des Kreises 
Steinburg und die Polizei Itzehoe. Frau Bünz als KIK-Koordinatorin und Herr Hinrichs von der 
Polizei, die auch in der zweiten Veranstaltung Kooperationspartnerin und -partner der 
Gleichstellungsbeauftragten waren. Bei der zweiten Veranstaltung handelt es sich um eine 
Fachveranstaltung “häusliche Gewalt” für Multiplikatoren/innen aus Politik und Institutionen, 
für die Bürgermeister Rüdiger Blaschke die Schirmherrschaft übernahm. Im Verlauf der 
Fachveranstaltung am 25. Mai 2005 gründete sich auf Betreiben der Veranstalterinnen die 
“Itzehoer Allianz für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder” (siehe Punkt 4.4.).  
 
In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein fand am 10. November 2005 
ein Infoabend in der Stadtbücherei zum Thema “Nebenjobs - leicht verdient oder teuer be-
zahlt? Wie finde ich einen seriösen (Neben)Job?”. Ein weiterer für den 01. Dezember ge-
planter Infoabend zum Thema “Kreditvermittler und Schuldenregulierer - was ist zu beach-
ten?” musste wegen zu geringer Anmeldezahlen entfallen. Neben terminlichen Aspekten wie 
dem Beginn der Adventszeit könnten hier auch Aspekte von Scham in Kombination mit sozi-
aler Kontrolle bei einem so “heiklen” Thema wie Schuldenregulierung eine Rolle spielen. Die 
Gleichstellungsbeauftragten werden daher im nächsten Jahr eine Veranstaltung zum Thema 
Geld anbieten, die auf Schuldenprävention abzielt, ohne jedoch die Gefahr einer Stigmatisie-
rung zu beinhalten.  



 
Am 25. November wurden in einer Gemeinschaftsaktion der Gleichstellungsbeauftragten der 
Stadt und des Kreises, KIK Kreis Steinburg und dem Autonomen Frauenhaus Itzehoe sowohl 
vor dem Kreishaus als auch vor dem historischen Rathaus die Flagge zum Internationalen 
Tag gegen Gewalt gegen Frauen gehisst. Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt organi-
sierten eine anschließende Pressekonferenz.  
An der anlässlich des 25. November am selbigen Tag stattfindenden Vorführung des Films 
“Öffne meine Augen” mit anschließender Diskussion wirkten die Gleichstellungsbeauftragten 
mit. Gleiches gilt für die Podiumsdiskussion “Gewaltopferberatungsstelle für den Kreis Stein-
burg - Fehlanzeige” am 29. November veranstaltet von der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, zu der die Gleichstellungsbeauftragte in ihrer Funktion als Mitgründerin und Or-
ganisatorin der o. g. “Itzehoer Allianz für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder” auf dem 
Podium saß.  
 
Das Fachforum “Teenagerschwangerschaften” für Multiplikatoren/innen führten die Gleich-
stellungsbeauftragten in Kooperation mit pro familia Itzehoe und unter Mitwirkung der Schul-
rätin, des Jugendamtes und der ARGE des Kreises Steinburg am 30. November 2005 durch. 
Während der Veranstaltung, für die der Bürgermeister der Stadt Itzehoe die Schirmherrschaft 
übernommen hatte, vernetzten sich die Teilnehmer/innen erfolgreich miteinander. Eine Fol-
geveranstaltung für 2006 ist geplant. Hintergrund für die Durchführung einer solchen Veran-
staltung sind die vor allem in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern langsam, 
aber kontinuierlich steigenden von Teenagerschwangerschaften.  
Betroffen sind vor allem Mädchen aus sozial belastetem Milieu, denen Ausbildungs- und Be-
rufsperspektiven fehlen und/oder deren Mütter ebenfalls als Teenager schwanger wurden 
und das Kind austrugen. Der Fokus der Veranstaltung richtete sich auf Mädchen (und Jun-
gen), die sich für das Austragen des Kindes entschieden haben und bestehende Hilfen in 
Itzehoe. Ziel des Fachforums war die Vernetzung von verschiedenen Hilfsangeboten, sodass  
Teenagermütter und -väter von Geburtsvorbereitung bis hin zum Abschließen einer Be-
rufsausbildung ineinander greifende Hilfen erhalten.  
 
Insgesamt waren die Veranstaltungen sehr gut besucht. Neben reinen Informationsveranstal-
tungen für Bürger/innen der Stadt Itzehoe (z. B. Infoabend “Nebenjobs”) und Veranstaltun-
gen mit dem Ziel der Öffentlichkeitswirksamkeit und Enttabuisierung (z. B. Internationaler 
Tag gegen Gewalt gegen Frauen) war es den Gleichstellungsbeauftragten ein wichtiges Ziel, 
mit Veranstaltungen für Multiplikatoren/innen aus Itzehoer Politik und Institutionen eine 
nachhaltige Wirkungen zu erzielen und eine effektive Vernetzung zu fördern. Dies ist vor 
allem mit der Gründung der “Itzehoer Allianz …” und dem Fachtag “Teenagerschwanger-
schaften” gelungen.   
 
 
2. Personal  
2. 1. Bearbeitung von Personalangelegenheiten  
Die Zusammenarbeit mit dem Personalrat und dem Bereich Personal konnte auch in 2005 
wie in der vorhergehenden Jahres vertrauensvoll und konstruktiv fortgesetzt werden. Am 
Informationsfluss und den Informationskanälen hat sich nichts Wesentliches verändert.  
Im Jahr 2005 erfolgten acht Personalauswahlverfahren, an denen sich die Gleichstellungs-
beauftragten in sieben Fällen komplett beteiligten. Zudem wirkten die Gleichstellungsbeauf-
tragten bei der Auswahl der Auszubildenden in Forst und Verwaltung mit.  
 
 
2. 2. Personalentwicklung  
Auch im Jahr 2005 setzten die Gleichstellungsbeauftragten ihre Mitarbeit in der Arbeitsgrup-
pe Personalentwicklung fort.  
Die Personalentwicklungsberichte weisen keine Veränderungen zugunsten von Frauen im 
Bereich der Führungspositionen auf. In Bezug auf den auch in 2004 kontrovers diskutierten 



den Angestelltenlehrgang II, der auch Frauen Aufstiegsmöglichkeiten bieten soll, konnte in 
der zweiten Jahreshälfte 2005 ein konstruktiver Prozess in Gang gesetzt werden.  
Eine Dienstvereinbarung zu alternierender Telearbeit konnte im Sommer 2005 erfolgreich 
abgeschlossen werden. Zunächst erfolgt eine dreijährige Modellphase, die fortwährend und 
abschließend evaluiert wird. Begleitet wir das Modellprojekt von einer dreiköpfigen Projekt-
gruppe, der neben Dienststelle und Personalrat auch einer der Gleichstellungsbeauftragten 
angehört  
 
 
2. 3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Durch die Möglichkeit alternierender Telearbeit hoffen die Gleichstellungsbeauftragten den 
nach wie vor bestehenden Betreuungsproblemen von Eltern entgegen wirken zu können. 
Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Männer richten, die ein Mehr an Familienar-
beit leisten wollen oder auch müssen, etwa weil sie allein erziehend sind.  
Bisher nehmen zwei weibliche Beschäftigte der Stadtverwaltung alternierende Telearbeit in 
Anspruch.  
 
Im Vergleich zu 2004 ist die Teilzeitquote von Männern gesunken, während die Teilzeitquote 
von Frauen gestiegen ist. In “echter” Teilzeit, d .h. ohne den Einbezug von Altersteilzeit, be-
fanden sich im Jahr 2005 gerade mal 2 von 146 Männern, jedoch 148 von 237 Frauen. Die 
Teilzeitquote (“echte” Teilzeit und Altersteilzeit) von Männern liegt bezogen auf die Gesamt-
beschäftigtenzahl bei 3,14 % und bezogen auf die Anzahl der beschäftigten Männer bei 
8,21%. Bezogen auf die Gesamtbeschäftigtenzahl liegt die Teilzeitquote von Frauen bei 41,2 
% und bezogen auf die beschäftigten Frauen bei 66,2%.  
Anders ausgedrückt: Noch nicht einmal jeder 10. männliche Beschäftigte nimmt Teilzeit in 
Anspruch, während mehr als jede 2. weibliche Beschäftigte dies tut.  
Dies bedeutet, dass auch die bei der Stadt Itzehoe beschäftigten Frauen vielfach nicht exis-
tenzsichernd tätig sind und im Fall von privaten Umbrüchen wie Trennung/Scheidung ein 
erhöhtes Armutsrisiko haben bzw. auf ergänzende Transferleistungen angewiesen sind.  
Dieses Risiko tragen die männlichen Beschäftigten der Stadt Itzehoe nicht.  
Kollegen, die ein “Stück Sicherheit” zugunsten von einem Mehr an Familie, mehr Zeit mit 
Kindern oder den alten Eltern, zumindest zeitweise opfern wollen, werden von den Gleich-
stellungsbeauftragten gerne ausführlich beraten. Erleichterungen für Männer und Frauen 
bringt vor allem das im Jahr 2000 in Kraft getretene Teilzeit- und Befristungsgesetz, das ei-
nerseits einen Anspruch auf Teilzeitarbeit formuliert und andererseits eine zeitliche Befris-
tung der Teilzeittätigkeit ermöglicht. Weitere Erleichterungen für Männer, die Beruf und Fami-
lie vereinbaren wollen, erhoffen sich die Gleichstellungsbeauftragten vom neu zu regelnden 
Erziehungsgeld bzw. den in diesem Rahmen geplanten “Vätermonaten”.  
 
Auf der Ebene von Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik auf regionaler und Landesebene setzen 
sich die Gleichstellungsbeauftragten wie bereits im letzten Tätigkeitsbericht beschrieben 
auch weiterhin ein.  
 
3. Zielsetzung der Arbeit  
An den übergeordneten Zielen sowie den Mitteln und Methoden zur Zielerreichung hat sich 
seit dem Jahr 2001 wenig geändert. Wie bereits in voran gegangenen Tätigkeitsberichten 
beschrieben handelt es sich der Gleichstellung von Frauen und Männern um eine Quer-
schnittsaufgabe, die kontinuierlich und nachhaltig sämtliche gesellschaftliche Entwicklungen, 
Politikfelder und organisatorische Prozesse umfasst.  
Wie bereits 2004 war auch das Jahr 2005 geprägt von einer “Schadensbegrenzung” gesell-
schaftlicher und politischer Rückschläge bei der Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit. 
Insbesondere das in 2005 umgesetzte ALG II ist aus Sicht der Gleichstellungsbeauftragten 
ein großer Rückschritt vor allem für Frauen. Im Rahmen der landesweiten “Allianz für eine 
(geschlechter-)gerechte Arbeitsmarktpolitik” haben sich die Gleichstellungsbeauftragten in-
tensiv mit der Thematik beschäftigt. Eine ausführliche Stellungnahme des Gremiums ist auf 
Nachfrage jederzeit im Gleichstellungsbüro erhältlich.  



Die Bewertung gesellschaftspolitischer und struktureller Entwicklungen im Hinblick auf die 
Zielsetzung der Gleichstellungsarbeit ist ausführlich im Tätigkeitsbericht 2004 nachzulesen.  
Wie einzelne Ziele im Jahr 2005 aufgegriffen wurden, ist unter Punkt 1.3. ausführlich darge-
stellt.  
 
4. Schwerpunkte der Arbeit  
4.1. Kooperations- und Interventionskonzept gegen häuslichen Gewalt (KIK)   
Die Zusammenarbeit im Rahmen von KIK wurde fortgesetzt und ausgebaut. In 2005 weiter 
geführt wurde die regelmäßige Teilnahme an der kreisweiten KIK-Runde sämtlicher Koope-
rationspartner/innen sowie die Arbeit in den Untergruppen “Öffentlichkeitsarbeit” und “Kin-
der”. Intensiviert setzten sich die Gleichstellungsbeauftragten in 2005 für die Schaffung einer 
Fachberatungsstelle für Gewaltopfer ein. Der Kreis Steinburg ist landesweit der einzige 
Kreis, der nicht über eine qualifizierte Fachberatungsstelle verfügt. Die gesetzlich vorge-
schrieben pro-aktive Beratung nach polizeilicher Wegweisung führt nach wie vor das Kreis-
gesundheitsamt durch. Dies soll jedoch nur eine Interimslösung sein, bis eine Fachberatung 
installiert ist. Opfer sexueller Gewalt als Erwachsene/r und sexuellen Missbrauchs als Kind 
benötigen dringend Beratung vor Ort. Der “Wendepunkt” e.V., eine Beratungsstelle gegen 
sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen in Elmshorn ist überlaufen und kann keine 
Fälle aus dem Kreis Steinburg mehr annehmen, obwohl es einen Vielzahl von Anfragen gibt. 
Gleiches gilt für die Fachberatung und Fallsupervision für soziale Fachkräfte in Schulen, Ki-
tas und Einrichtungen der Jugendhilfe, die mit Opfern sexuellen Missbrauchs in direktem 
Kontakt sind. Anfragen sowohl von Opfern als auch von pädagogischem Personal erreichen 
häufig auch die Gleichstellungsbeauftragten, die in  Ermangelung einer Fachberatungsstelle 
nur sehr unzureichend helfen können.  
 
Zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November sowohl vor dem 
Kreishaus als auch vor dem historischen Rathaus die Flagge zum Internationalen Tag gegen 
Gewalt gegen Frauen gehisst. Anschließend fand eine Pressekonferenz statt.  
Zudem wirkten die Gleichstellungsbeauftragten an einer Filmvorführung zum Thema häusli-
che Gewalt mit anschließender Diskussionsveranstaltung mit. Drüber hinaus nahm die 
Gleichstellungsbeauftragte an einer Podiumsdiskussion “Gewaltopferberatungsstelle für den 
Kreis Steinburg - Fehlanzeige” teil, in der sie die o. g. Problematik verdeutlichte.  Ausführli-
cher beschrieben sind diese Aktivitäten unter Punkt 1.3. (Veranstaltungen). Gleiches gilt für 
die Veranstaltungen “Nachbarschaft gegen Gewalt in der Familie” und den “Fachtag häusli-
che Gewalt”. Um eine nachhaltige Vernetzung aller Akteure/innen innerhalb des Stadtgebie-
tes zu erreichen gründeten die Gleichstellungsbeauftragten in Kooperation mit KIK die “Itze-
hoer Allianz für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder” (Punkt 4.4.)  
 
4.2. Mitarbeit bei der Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten (LAG)  
Im Jahr 2005 reduzierten die Gleichstellungsbeauftragten den Umfang ihrer Mitarbeit in der 
LAG zugunsten der regelmäßigen Teilnahme an den Sitzungen der “Allianz für eine (ge-
schlechter-) gerechte Arbeitsmarktpolitik”, der intensivierten Arbeit im Bereich KIK/häusliche 
Gewalt und regionaler Veranstaltungen/Kooperationen.  
Auf Ebene der LAG nahmen die Gleichstellungsbeauftragten jedoch weiterhin an den Voll-
versammlungen und relevanten Einzelveranstaltungen teil.  
 
4.3. Hartz IV /ALG II  
Die Ende 2004 gegründete “Allianz für Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt” auf Lan-
desebene; bestehend aus Vertreter/innen von Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen, 
Frauen- und Gleichstellungsbüros, Verbänden und Vereinen; begleitete die Umsetzung des 
ALG II im Jahr 2005 kritisch. Intensiv arbeitenden Untergruppen beurteilten die Auswirkun-
gen von “Hartz IV” auf Frauen unter den Aspekten “Veränderungen im Vergleich zum vor-
hergehenden Sozialhilfebezug”, “Kinderbetreuung”, “Wohnsituation”, “Leistungsberechnung 
beim Bedarf des Kindes”, “Wegfall von Leistungsansprüchen”, “Arbeitsgelegenheiten, Quali-
fizierung und Bildungslandschaft” und “Evaluierung, Fallmanagement und Organisations-



struktur auf Ebene der ARGEN und der Bundesagentur für Arbeit.” Eine ausgearbeitete Stel-
lungnahme ist - wie bereits erwähnt - im Gleichstellungsbüro erhältlich. 
  
4.4. Steinburger und Pinneberger Integrationsnetzwerk (SPIN) 
Seit Mai 2001 suchte die Brücke Schleswig-Holstein nach interessierten Partnern und Part-
nerinnen für das Netzwerk. Dieses hat seine Arbeit im Januar 2002 begonnen. Die Europäi-
sche Union fördert dieses Projekt mit 2,5 Mio. EUR. Besondere Beachtung muss - so 
bestimmen es die EU-Förderrichtlinien - die Gender-Mainstreaming-Methode (die tatsächli-
che Gleichstellung von Frauen und Männern) in diesem Projekt finden.   
Gemeinsam will das Netzwerk, an dem Arbeitgebervertreter, Gewerkschaften und Bildungs-
einrichtungen ebenso beteiligt sind wie Arbeits- und Sozialämter, Menschen mit Langzeiter-
krankungen den Einstieg in ein Beschäftigungsverhältnis erleichtern. 
Für die Gender-Beratung der Maßnahme in Itzehoe, ambulante Rehabilitation, ist die Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt Itzehoe zuständig. Im Jahr 2005 sollte das Konzept detailliert 
ausgearbeitet sein, dann in die Praxis umgesetzt werden und zum Abschluss kommen. Es 
zeigte sich, dass es sehr schwer ist, eine schon bestehende laufende Organisation, mit ei-
nem festen Konzept und eingearbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu „gendern“. 
Umso erfreulicher war es, dass es doch gelungen ist Schwachstellen aufzudecken. Gege-
benheiten, die Frauen benachteiligen und gleichfalls für Männer unvorteilhaft sind, wurden 
sowohl dem Träger der Maßnahme als auch mit dem Kostenträger verdeutlicht. So wird es 
zukünftig möglich sein diese strukturellen Probleme ganz oder teilweise abzustellen. 
Beispielsweise wurde es möglich, die ambulanten Reha-Maßnahmen als Teilzeitmaßnah-
men zu gestalten. Dies ist für Frauen mit kleineren Kindern von Vorteil, da dies für sie die 
einzige Möglichkeit ist, überhaupt an einer ambulanten Reha-Maßnahme teilzunehmen. Es 
wurde jedoch schnell deutlich, dass diese Teilzeitvariante auch für Männer von großem Nut-
zen sein kann, da es Maßnahmeteilnehmer gibt, die noch nicht Vollzeit belastbar sind. Auch 
für diese Männer ist die Teilzeit-Rehabilitation jetzt nutzbar. 
Die durch diese Tätigkeit aus EU-Mitteln erzielten Honorare wurden von der Gleichstellungs-
beauftragten an die Stadt Itzehoe abgeführt.  
Die Arbeit des SPIN-Netzwerkes wurde 2005 abgeschlossen. 
Die Brücke hat sich an einer nachfolgenden Ausschreibung der EU beteiligt und den Zu-
schlag erhalten. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Itzehoe ist auch an diesem Projekt 
als Gender-Begleiterin beteiligt. Das Nachfolgeprojekt heißt „Integrierte Dienstleistungen 
gemeinsam organisieren – Indigo“. Indigo ist, wie SPIN, ein Arbeitsmarktprojekt der Gemein-
schaftsinitiative EQUAL und fördert die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Behinde-
rungen, gesundheitlichen Einschränkungen und schweren psychosozialen Beeinträchtigun-
gen. Durch Kooperation im Netzwerk soll der möglichen Ausgliederung aus dem Arbeits-
markt mit sinnvollen Alternativen begegnet werden. 
 
4.5. als neues Projekt: “Itzehoer Allianz für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder”  
Im Rahmen des Fachtags “Häusliche Gewalt” am 25. Mai 2005 hat sich die “Itzehoer Allianz 
für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder” gegründet.  
Die Organisation liegt beim Gleichstellungsbüro Itzehoe, fachlich begleitet wird die “Itzehoer 
Allianz …” durch Frau Bünz als KIK-Koordinatorin.   
Ein Hauptziel ist die enge Vernetzung und das Schaffen “kurzer Wege” zwischen allen Insti-
tutionen in Itzehoe, die direkt oder indirekt mit häuslicher Gewalt konfrontiert sind, d.h. mit 
betroffenen Frauen und/oder deren Kindern arbeiten. Weitere Ziele sind interne Qualifizie-
rung und kollegiale Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit.  
Die “Itzehoer Allianz …” setzt sich zusammen aus Vertreter/innen von Kindertagesstätten, 
Grundschulen, Trägern der Jugendhilfe, dem Frauenhaus, der Gerichtshilfe, Rechtsanwäl-
tinnen sowie der Kommunalpolitik. Im Jahr 2005 haben zwei Arbeitstreffen stattgefunden. In 
2006 sollen die Sitzungen in regelmäßigen Abständen von etwa zwei Monaten fortgesetzt 
werden. Ein Ziel für 2006 ist es, den Mitgliederkreis um Fachkräfte aus dem Gesundheitswe-
sen und um weiteres Lehrpersonal zu erweitern.  
Während es in der KIK-Runde des Kreises Steinburg eher um ein effektives Funktionieren 
der Interventionskette im Fall häuslicher Gewalt geht, bildet die “Itzehoer Allianz …” ein regi-



onal engmaschiges Netzwerk im Hinblick auf die konkrete Hilfeleistung für betroffene Frauen 
und Kinder.  
 
 



Drucksache Nr. 35/2006 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 9. November 2006 
 
Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 
Verbesserung der Zusammenarbeit von ehrenamtlicher und hauptamtlicher Selbst-
verwaltung der Stadt Itzehoe 
 
 
A) 
 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Vertrauensverhältnis zwischen Selbstverwaltung und Verwaltungsspitze bis hin in die 
hauptamtliche Verwaltung ist zurzeit leider stark gestört. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zum Wohle der Stadt ist von daher gegenwärtig deutlich in Frage gestellt. Hinzu kommt, 
dass ich mich als Bürgermeister fortwährenden persönlichen und zum Teil auch ehrverlet-
zenden Äußerungen aus dem Kreis der Ratsmitglieder ausgesetzt sehe. Diese werden nur  
natürlich von der örtlichen Presse aufgegriffen, was der Außenwirkung unserer Stadt scha-
det. 
 
„Nur im harmonischen Zusammenspiel von Bürgerschaft, Politik und Verwaltung kann sich 
unsere Stadt positiv entwickeln.“ So stand es im Wahlprogramm der CDU zur Kommunal-
wahl 2003. Dieser richtigen Aussage ist nichts hinzuzufügen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben sowohl die Ratsversammlung als auch 
mich als Bürgermeister gewählt, damit wir in konstruktiver und sachlicher Atmosphäre die 
anstehenden kommunalpolitischen Themen zum Wohle der Stadt Itzehoe voranbringen. 
Persönliche Auseinandersetzungen und Anfeindungen aber behindern dieses ganz deutlich, 
was nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sein kann. Auch werden dadurch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung verunsichert, was eine erfolgreiche Arbeit 
der Verwaltung erschwert. 
 
Vor diesem Hintergrund habe ich mich Ende August schriftlich an Herrn Bürgervorsteher 
Köhnke und die Fraktionsvorsitzenden mit dem Vorschlag gewandt, eine Mediation zwischen 
der ehrenamtlichen Selbstverwaltung und der Verwaltungsspitze durchzuführen, um wieder 
auf den Boden gegenseitigen Vertrauens zu kommen. Mein Vorschlag wurde vom Haupt-
ausschuss in seiner Sitzung am 04. September leider abgelehnt. Dennoch zeigte sich in der 
Sitzung die Bereitschaft, das für ein konstruktives Miteinander notwendige Vertrauen wieder 
aufzubauen. Dieses kleine Aufeinanderzugehen wurde nur eine Woche später im Wirt-
schaftsausschuss durch die öffentliche Gerüchte-Attacke eines Ratsherrn gegen den Bür-
germeister leider wieder zunichte gemacht. Es scheint, als gebe es politische Kräfte in unse-
rer Stadt, denen an einer sachlichen und erfolgreichen Zusammenarbeit von Bürgerschaft, 
Politik, Bürgermeister und hauptamtlicher Verwaltung nicht gelegen ist. 
 
Dass das vertrauensvolle Miteinander von Ehrenamt und Hauptamt in einer Kommune im-
mer wieder gefährdet ist und insoweit auch immer wieder der Korrektur bedarf, liegt auf der 
Hand. Der Wille, miteinander vertrauensvoll zusammen arbeiten zu wollen, ist jedoch we-
sentliche Voraussetzung dafür, dass Ehrenamt und Hauptamt in sachlicher Arbeit zum Woh-
le der Stadt beieinander bleiben. 



 
Die gegenwärtige angespannte Situation ist allerdings kein die Stadt Itzehoe betreffender 
Einzelfall, wie ich aus Gesprächen mit Bürgermeisterkollegen weiß. Auch Itzehoe hat ähnli-
ches schon erlebt, wobei ich einen Vorgang aus dem Jahr 1993 durchaus für geeignet halte, 
einen Impuls zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation zu geben. Seinerzeit wurden 
der hauptamtliche Bürgermeister und die Verwaltung hart und zum Teil auch ehrverletzend 
aus der Politik attackiert. Die Ratsversammlung fasste vor diesem Hintergrund nach einge-
hender Aussprache am 19. August 1993 einen Grundsatzbeschluss, der auch heute noch 
nichts an Aktualität und Bedeutung eingebüßt hat, wenngleich damals noch die Magistrats-
verfassung für die Stadt Itzehoe galt. 
 
So heißt es in dem Beschluss u.a.: „Verwaltung und Selbstverwaltung sind kein Selbstzweck. 
Beide sind mit den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen für die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt da. Um die vielfältigen kommunalpolitischen Aufgaben zu erledigen, müssen sie 
dauerhaft konstruktiv zusammenarbeiten. Grundlage für diese Zusammenarbeit kann nur 
gegenseitiges Vertrauen sein: Hier die Hoffnung auf sinnvolle, problemorientierte Beschlüs-
se, dort die Erwartung auf zeitnahe Ausführung derselben sowie auf Dienstleistungen zum 
Wohle der Bürger.“ .................... „Gegenseitiges Vertrauen zwischen Verwaltung und Selbst-
verwaltung schließt auch die beiderseitige Bereitschaft und Fähigkeit ein, Kritik zu akzeptie-
ren, in Gesprächen, in Ausschüssen, in der Ratsversammlung, in der Presse. Voraussetzung 
dafür ist aber, dass Kritik sachlich bleibt. Ihr sind dort Grenzen gesetzt, wo sie bewusst per-
sönlich oder beruflich schaden und herabsetzen will.“ ............................ „Auch der Bürger-
meister und die anderen Mitglieder des Magistrats in ihrer Eigenschaft als Ehrenbeamte ha-
ben als Adressaten von Kritik einen Anspruch auf Schutz vor ehrabschneidenden, ihre Per-
son herabwürdigenden Angriffen.“ 
 
Soweit die Auszüge aus dem Beschluss.  
 
Es wäre ein guter Schritt in Richtung einer wieder sachbezogenen Zusammenarbeit von Eh-
renamt und Hauptamt in Itzehoe, wenn sich die jetzige Ratsversammlung dem Ratsbe-
schluss aus dem Jahr 1993 anschließen würde, worum ich bitte. 
 
Wenn auch mein Wunsch nach einer Mediation im Hauptausschuss möglicherweise auf-
grund der spontanen Beratung ohne vorherige Fraktionsberatung keine Mehrheit gefunden 
hat, würde ich es sehr begrüßen, wenn in den Fraktionen hierüber intensiv beraten würde. 
Eine Mediation böte die gute Möglichkeit, Fehler, die sicherlich auch bei mir zu finden sind, 
sowie Konfliktsituationen aus der Vergangenheit gemeinsam aufzuarbeiten.  
 
Eine wesentliche Ursache der derzeitigen Differenzen liegt nach meiner Einschätzung auch 
darin, dass die Frage „wer ist wofür zuständig?“ von ehrenamtlicher und hauptamtlicher Seite 
unterschiedlich beantwortet wird. Von daher geht es häufig nicht um sach- sondern vielmehr 
um machtpolitische Fragestellungen. Eine gemeinsame Schulung über die Zuständigkeiten 
im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung könnte von daher sinnvoll sein. Der Städtever-
band oder auch die Verwaltungsakademie Schleswig-Holstein könnten derartiges im Rah-
men eines Seminars leisten. In einer Mittelstadt Schleswig-Holsteins konnte vor geraumer 
Zeit durch ein solches Seminar das angespannte Verhältnis von Ehrenamt und Hauptamt 
deutlich entspannt werden. 
 
Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe ist noch für anderthalb Jahre, ich als Bürgermeister 
bin noch für dreieinhalb Jahre gewählt. Die gemeinsame zeitliche Schnittmenge sehe ich 
zunächst in den anderthalb Jahren bis zur nächsten Kommunalwahl. Die Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt haben uns gewählt, damit wir gemeinsam konstruktiv und sachbezogen 
für unsere Stadt zusammenarbeiten, und zwar als ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige in 
dem uns jeweils von Recht und Gesetz vorgegebenen Zuständigkeitsrahmen. Die Bürgerin-
nen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass wir das auch tun! 
 



Als Bürgermeister dieser Stadt gebe ich den mir gegenüber aus der Bevölkerung gerade in 
letzter Zeit häufig geäußerten Wunsch weiter, dass wir wieder zu einer sachlich bezogenen 
Zusammenarbeit  zurückkehren mögen. Diesem Wunsch sollten wir entsprechen. 
 
Zusammenfassend schlage ich zur Ereichung dieses Zieles somit ein Dreifaches vor: 
 

- Gemeinsame Erklärung zur sachlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit ent-
sprechend dem Beschluss der Ratsversammlung vom 19. August 1993, 

 
- Durchführung einer Mediation zwischen der ehrenamtlichen Selbstverwaltung und 

der Verwaltungsspitze und/oder 
 

- Durchführung einer gemeinsamen Schulung über die Zuständigkeiten von Ehrenamt 
und Hauptamt im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung. 

 
 

B) Beschlussvorschlag: 
 

Die Ratsversammlung nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. 
Die Thematik wird an die Fraktionen verwiesen und spätestens in der übernächs-
ten Sitzung der Ratsversammlung wieder aufgegriffen. 
 
 
 
 

gez. Blaschke 
 



Drucksache Nr. 36/2006 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 9. November 2006 
 
Zu Punkt 10 der Tagesordnung  
 
I. Nachtrag zur Hauptsatzung sowie Änderung der Zuständigkeitsordnung  
 
 
A. Erläuterungen  
 
1.) Änderung der Wertgrenzen in der Hauptsatzung und in der Zuständigkeitsordnung 
2.) Änderung des § 16 - Veröffentlichungen 
 
 
Zu 1.) Änderung der Wertgrenzen  
 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 04.09.2006 beschlossen, der Ratsversammlung 
eine Änderung der Hauptsatzung zu empfehlen. Es wurde vorgeschlagen, folgende Änderun-
gen der Hauptsatzung vorzunehmen: 
 
• Die in § 9 (Aufgaben des Bürgermeisters) in Abs. 1 genannte Grenze von 75.000 € für die 

Geschäfte der laufenden Verwaltung soll herausgenommen werden. 
 
• Die in § 9 Abs. 7 Buchst h) genannte Grenze der Entscheidungsbefugnis des Bürgermeis-

ters bei der Annahme von Schenkungen und Spenden soll auf 5.000 gesenkt werden. 
 
• Alle sonstigen Wertgrenzen in der Hauptsatzung, die den Bürgermeister betreffen, sollen 

auf 10.000 € abgesenkt werden. 
 
Die Verwaltung hat in der Sitzung des Hauptausschusses am 09.10.2006 umfangreich darge-
stellt, welche Auswirkungen die beabsichtigten Änderungen auf das künftige Verwaltungshan-
deln haben und vorgeschlagen, die Empfehlung aufzuheben und über die Angelegenheit unter 
Berücksichtigung der dargestellten Erläuterungen erneut zu beraten. Diesbezüglich wird auf die 
als Anlage 1 beigefügte Vorlage zu TOP 4 der Sitzung des Hauptausschusses vom 09.10.2006 
verwiesen. 
Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 09.10.2006 erneut mit der Angelegenheit 
befasst. In diesem Zusammenhang wird auf die in der Anlage 2 beigefügte Protokollierung zu 
TOP 4 der entsprechenden Hauptausschusssitzung verwiesen. Dem Beschlussvorschlag der 
Verwaltung ist der Hauptausschuss nicht gefolgt.    
 
Im Einzelnen wurde bezüglich der Änderung der Hauptsatzung folgendes beschlossen: 
• Streichung der bisherigen Grenze beim Geschäft der laufenden Verwaltung 
• Senkung der Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters bei der Annahme von Schen-

kungen und Spenden auf 5.000 € 
• Senkung der Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters bei Stundungen auf  50.000 € 
• Übertragung der Entscheidung über Stundungen von mehr als 50.000 € bis zu einem Be-

trag von 75.000 € auf den Hauptausschuss 
• alle sonstigen Wertgrenzen, die den Bürgermeister betreffen, werden mit Ausnahme der 

in der Zuständigkeitsordnung in § 1 Abs. 1 Buchstabe a genannten Wertgrenze für die 
Aufnahme von Darlehen auf 10.000 € gesenkt. 

 
Als Folge der beabsichtigten Änderungen ist ein I. Nachtrag zur Hauptsatzung sowie ein I. 
Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung zu beschließen. 
 
 



 
 
Zu 2.) Änderung des § 16 - Veröffentlichungen  
 
Am 25. November 2005 ist eine neue Landesverordnung über die örtliche Bekanntmachung und 
Verkündung in Kraft getreten. Auf der Grundlage der Änderungen in der Bekanntmachungsve-
rordnung (Synopse siehe Anlage 5) ist die örtliche Bekanntmachung neben der Veröffentli-
chung in der Zeitung nunmehr auch durch Bereitstellung im Internet, durch Herausgabe eines 
gemeinsamen amtlichen Bekanntmachungsblattes oder durch Abdruck in Anzeigenblättern mit 
redaktionellem Teil möglich.  
 
Da eine Bekanntmachung in der Zeitung mit hohem Kostenaufwand verbunden ist, wird emp-
fohlen, eine Änderung der festgeschriebenen Art der Bekanntgabe herbeizuführen. Die Kosten 
für die Bekanntmachungen bei der Stadt Itzehoe stellen sich auszugsweise wie folgt dar: Das 
Rechnungsergebnis der Gruppierung 6530 (Öffentliche Bekanntmachungen) betrug im Jahr 
2005 für die Gesamtverwaltung 25.399,20 € und im Jahr 2004 insgesamt 23.702,48 €. Der 
Haushaltsansatz für das Jahr 2006 beträgt derzeit 26.400 €. 
  
Es wird deutlich, dass durch Ausschöpfung der Möglichkeiten der neuen Bekanntmachungsve-
rordnung Kosten in nicht unerheblicher Höhe eingespart werden könnten. Es stellt sich in die-
sem Zusammenhang jedoch die Frage nach der bestmöglichen Umsetzung der in der Be-
kanntmachungsverordnung angebotenen Veröffentlichungsformen.  
 
Um feststellen zu können, welche Veröffentlichungsform gewählt werden sollte, wurde in Zu-
sammenarbeit aller Ämter ein abschließender Katalog der zu veröffentlichenden Regelungen 
der Stadt Itzehoe erarbeitet, der jeweilig mit einer Empfehlung für eine künftige Veröffentlichung 
verbunden wurde. In der Gesamtbetrachtung der Umfrage wurde deutlich, dass aufgrund der 
Abwägung zwischen öffentlichem Interesse bzw. der Ausnutzung der ggf. umsetzbaren Einspa-
rungsmöglichkeit in hohem Umfang die Empfehlung zur Veröffentlichung im Internet abgegeben 
wurde. Da keine Möglichkeit besteht, mehrere Bekanntmachungsalternativen nebeneinander 
anzubieten und eine Festlegung auf eine Bekanntmachungsform zwingend erforderlich ist, stellt 
sich die Frage, ob an der bisherigen Art der Veröffentlichung (Norddeutsche Rundschau) fest-
gehalten werden sollte. Im Rahmen der Leitungsbesprechung am 19. September 2006 einigten 
sich die Ämter einvernehmlich, eine Änderung der Hauptsatzung dahingehend vorzuschlagen, 
dass Bekanntmachungen künftig ausschließlich über das Internet erfolgen sollten.  
 
Bei der Vornahme von Veröffentlichungen im Internet sind die Bestimmungen des § 4 Be-
kanntmachungsverordnung anzuwenden. Die Veröffentlichung erfolgt durch Bereitstellung im 
Internet auf einer in ausschließlicher Verantwortung des Trägers der öffentlichen Verwaltung 
liegenden Internetseite, vorliegend die Domain der Stadt Itzehoe www.itzehoe.de. Sämtliche 
örtliche Bekanntmachungen und Verkündungen müssen darüber hinaus zentral erreichbar sein 
und auf Dauer vorgehalten werden. Bekanntmachungen von Plänen, Karten und Zeichnungen 
im Internet können vorgenommen werden, eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht.  
 
Daneben besteht bei Bekanntmachungen, die Rechtsetzungsvorhaben betreffen, die Verpflich-
tung, in der Zeitung auf die Veröffentlichung der jeweiligen Regelung unter Angabe der Inter-
netadresse hinzuweisen. Der Hinweis in der Zeitung kann durch einen entsprechenden Hinweis 
an mindestens einer Bekanntmachungstafel des Trägers der öffentlichen Verwaltung ersetzt 
werden. Im Rahmen der Leitungsbesprechung wurde beschlossen, dass von Seiten der Verwal-
tung vorgeschlagen wird, Hinweise auf Bekanntmachungen, die Rechtsetzungsvorhaben betref-
fen, ausschließlich in der Norddeutschen Rundschau abzubilden.  
 
§ 16 der Hauptsatzung erhielte nach entsprechender Beschlussfassung folgende Fassung:  
  .   
 
 

http://www.itzehoe.de/


 
Derzeitige Regelung Neue Regelung 

 
§ 16 

Veröffentlichungen 
 
(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt Itze-

hoe werden in der Tageszeitung „Nord-
deutsche Rundschau“ bekannt gemacht. Die 
Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erschei-
nungstages der Zeitung bewirkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung 

von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 
des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist 
beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende 
der Auslegung sind auf dem ausgelegten Ex-
emplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 
vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche 

Bekanntmachungen können in vereinfachter 
Form bekannt gemacht werden, soweit keine 
andere Form vorgeschrieben ist. In diesen Fäl-
len wird ein Abdruck mindestens einen Monat 
lang im Bekanntmachungskasten des Rathau-
ses ausgehängt. Auf den Aushang ist spätes-
tens an seinem ersten Tag in der „Norddeut-
schen Rundschau“ hinzuweisen. Auf der Vor-
derseite des ausgehängten Abdrucks ist der 
erste Tag des Aushangs zu vermerken. Die 
Bekanntmachung ist mit Ablauf eines Monats 
nach dem ersten Tag des Aushängens im 
Rathaus bewirkt. 

 
 

 
§ 16 

Veröffentlichungen 
 
(1) Bekanntmachungen und Verkündungen der 

Stadt Itzehoe erfolgen durch Bereitstellung im 
Internet unter der Internetadresse  
 

www.itzehoe.de. 
 
Innerhalb eines Zeitraumes von drei Tagen vor 
der Veröffentlichung ist auf Bekanntmachungen 
im Internet, die ein Rechtsetzungsvorhaben 
betreffen, jeweils unter Angabe der Internetad-
resse in der  
 

„Norddeutschen Rundschau“  
 
hinzuweisen. Die örtliche Bekanntmachung und 
Verkündung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, 

n dem sie im Internet verfügbar ist. a 
Auf andere Bekanntmachungen und Verkün-
dungen kann entsprechend hingewiesen wer-
den. 

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung 

von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 
des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist 
beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende 
der Auslegung sind auf dem ausgelegten Ex-
emplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 
vermerken. 

 
(3) Anders lautende Rechtsvorschriften über örtli-

che Bekanntmachungen und Verkündungen 
bleiben unberührt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.itzehoe.de/


 
Finanzielle Auswirkungen X   ja (bitte erläutern)  nein

 
Zu 1.) Siehe IV. Finanzielle Auswirkungen in der Anlage 1a 
Zu 2.) Siehe Erläuterungen 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass der folgende Beschlussvorschlag zur Änderung der 
Hauptsatzung sowie der Zuständigkeitsordnung bezüglich der Reduzierung der Wertgrenzen 
vom Hauptausschuss unterbreitet wird. Der Vorschlag zur Änderung der Bekanntmachungsform 
wird von der Verwaltung vorgelegt. 
 
B) Beschlussvorschlag: 
 
Es wird empfohlen, den I. Nachtrag zur Hauptsatzung vom 25.11.2003 in der in der Anlage 3 
beigefügten Fassung zu beschließen. 
 
Außerdem wird empfohlen, den I. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung vom 25.11.2003 in der in 
der Anlage 4 beigefügten Form zu beschließen. 
 
 
 
gez. Blaschke 
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Anlage 3: I. Nachtrag zur Hauptsatzung vom 25.11.2003 
 
 
Anlage 4: I. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung vom 25.11.2003 
 
 
Anlage 5: Synopse Bekanntmachungsverordnung 
 



 X Sitzungsvorlage Seite 1 Sitzungstermin TOP 

 X Hauptausschuss 09.10.2006 4 
STADT ITZEHOE  Fachausschuss Aktenzeichen      100-010-21 

Der Bürgermeister  vertraulich
 X nicht vertraulich
  Entscheidungsvorlage

 

Amt/Abteilung  
Hauptamt / Verwaltungsabteilung  
Gremium endgültige Beschlussfassung 
Hauptausschuss Beschlussempfehlung an Ratsversammlung
 X Anhörung / Information
Anlagen 

Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatische Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben sowie 
Schreiben des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein e.V.  

Betreff  
Änderung der Hauptsatzung 
hier: Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 04.09.2006 

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
 
Der Hauptausschuss stellt seine in der Sitzung vom 04.09.2006 beschlossenen Empfehlungen 
zur Änderung der Hauptsatzung zunächst zurück. Erneute fraktionsinterne Beratungen werden 
unter Berücksichtigung der von der Verwaltung dargestellten Erläuterungen erfolgen. 

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergänzend vom o.g. Vorschlag) 
 
 

  
 

3.  Verweisung Bürgermeister/in an     ausschuss Unterschrift Bürgermeister/in 

4.  Verweisung an andere Ausschüsse 
  Sitzung am TOP

Beratungsergebnis  öffentlich nichtöffentlich   
   Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt 

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit     
   in das Berichtswesen  

 lt. Beschlussvorschlag  abweichender / ergänzender Beschluss  aufzunehmen  
 

Der Bürgermeister   
 

stimmt dem Entscheidungs- 
  

trifft folgende abweichende/ergänzende 
 

 vorschlag zu  Entscheidung (siehe 2.) Datum, Unterschrift 
Lg. 010 



Erläuterungen Seite 2 
 

TOP 
     4 

 

I. Sachverhaltsdarstellung: 
 
In der Sitzung am 04.09.2006 hat der Hauptausschuss beschlossen, der Ratsversammlung eine 
Änderung der Hauptsatzung zu empfehlen. Es wurde vorgeschlagen, folgende Änderungen vorzu-
nehmen: 
 

1. Beim Berichtswesen ist dem Hauptausschuss im Rahmen des Haushalts- und Finanzbe-
richtes über die Niederschlagung von Forderungen zu berichten. 

2. Die in § 9 (Aufgaben des Bürgermeisters) in Abs. 1 genannte Grenze von 75.000 € für die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung soll herausgenommen werden. 

3. Die in § 9 Abs. 7 Buchst h) genannte Grenze zur Entscheidungsbefugnis des Bürgermeis-
ters bei der Annahme von Schenkungen und Spenden soll auf 5.000 gesenkt werden. 

4. Alle sonstigen Wertgrenzen in der Hauptsatzung, die den Bürgermeister betreffen, sollen 
auf 10.000 € abgesenkt werden. 

 
In § 9 Abs. 7 der Hauptsatzung sind neben der o.g. Regelung im Buchst h) folgende sonstigen 
Wertgrenzen geregelt: 
 

a) Stundungen, bis zu einem Betrag von 75.000,00 €, 
b) der Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche und den 

Abschluss von Vergleichen, bis zu einem Betrag von 50.000,00 €,  
c) die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die  

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich 
gleichkommen, bis zu einem Betrag der Verpflichtung  von 100.000,00 €,  

d) der Erwerb von Vermögensgegenständen, bis zu einem Vermögenswert von 100.000,00 €, 
e) der Abschluss von Leasingverträgen, bis zu einer jährlichen Gesamtbelastung von 

40.000,00 €, 
f) die entgeltliche Veräußerung, den Tausch und die Belastung von Stadtvermögen, bis zu ei-

ner Belastung oder eines Vermögenswertes von 100.000,00 €,  
g) die unentgeltliche Veräußerung von Stadtvermögen, Forderungen u. a. Rechten bis zu ei-

nem Wert von 30.000,00 €, 
i)    die Hingabe von Darlehen und die Gewährung von Zuschüssen bis zu einem Wert von   
      75.000,00 €. 
 

 Fortsetzung Ergänzungs-
blatt Nr.  
       

Finanzielle Auswirkungen X   ja (bitte erläutern)  nein 

 
Siehe Erläuterungen.  

Mitwirkung anderer Ämter? X   ja (bitte Ergebnis darstellen)  nein 

1.) Hauptamt 
2.) Bauamt 
3.) Amt für Finanzen 

Freigabe der Vorlage für die Internetprä-
sentation durch den Bgm o.V. Amtsleiter

    
  ja        

  
nein 

Itzehoe, Datum 
     04.10.06 
 

Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter

 
 gez. Blaschke 
 

Lg. 017 
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Ergänzungsblatt Nr. 1 

Gremium 
Hauptausschuss 

TOP 
4 

  
X Erläuterungen Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
  
 Aussprache Abweichende(r) Beschluss/Entscheidung 
  
  Ergänzende(r) Beschluss/Entscheidung 
 
Außerdem entscheidet der Bürgermeister gem. § 9 Abs. 7 letzter Satz über die Angelegen-
heiten unterhalb der in der Zuständigkeitsordnung festgelegten Wertgrenzen.  
 
In der Zuständigkeitsordnung sind folgende Wertgrenzen geregelt: 
 
• Der Finanzausschuss entscheidet über die Hingabe von Darlehen und Gewährung von 

Zuschüssen von mehr als 75.000 €, soweit nicht die Kompetenz eines anderen Fach-
ausschusses gegeben ist. 

• Der Finanzausschuss entscheidet über die Aufnahme von Darlehen von mehr als 
2.000.000 € im Rahmen der Kreditermächtigung 

• Der Jugend- und Sportausschuss, der Schul- und Kulturausschuss sowie der Sozial-
ausschuss entscheiden jeweils über die Gewährung von Zuschüssen von mehr als 
75.000 €. 

 
Darüber hinaus ist in § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung festgelegt, dass der Hauptausschuss bei 
städtischen Baumaßnahmen über 250.000 € im Rahmen des Baukostencontrollings über die 
Freigabe der Haushaltsmittel vor Beginn des Projekts entscheidet.  
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Gremium 
Hauptausschuss 

TOP 
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X Erläuterungen Beschluss-/Entscheidungsvorschlag 
  
 Aussprache Abweichende(r) Beschluss/Entscheidung 
  
  Ergänzende(r) Beschluss/Entscheidung 
II. Grundsätzliches: 
 
Wie bereits in der letzten Hauptausschusssitzung vorgetragen, ist die beabsichtigte Ände-
rung der Hauptsatzung nicht vereinbar mit den Gedanken zur schlanken Verwaltung und 
dem angestrebten Bürokratieabbau. Gemäß § 27 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) trifft 
die Gemeindevertretung alle wichtigen Entscheidungen. Sie kann Entscheidungen auf den 
Hauptausschuss, einen anderen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen. Nach herr-
schender Meinung stellt die Gesetzesformulierung insbesondere einen Appell dar, sich auf 
die wirklich bedeutsamen politischen Entscheidungen zu beschränken und im Übrigen von 
den Delegationsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Die beabsichtigte Absenkung der 
Wertgrenzen würde diesem Gedanken zuwider laufen. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die bloße Ausführung des von der Gemeinde-
vertretung beschlossenen Haushaltsplanes ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist, und 
zwar unabhängig von der damit verbundenen Höhe der Ausgabe. Mit dem Haushaltsbe-
schluss ermächtigt die Gemeindevertretung das verwaltungsleitende Organ, den Haushalt im 
Rahmen der vorgegebenen Ansätze auszuführen. Der Haushaltsvollzug ist deshalb ein Ge-
schäft der laufenden Verwaltung. Ein Geschäft der laufenden Verwaltung liegt vor, wenn 
eindeutige Vorentscheidungen der Gemeindevertretung existieren. Dies ist nach der herr-
schenden Rechtsauffassung zu bejahen, wenn eine Ausgabeposition des Haushaltes keinen 
Zweifel daran lässt, für welchen Zweck die Mittel verausgabt werden sollen. Gleiches gilt, 
wenn die Gemeindevertretung im Rahmen ihrer Leitenscheidung Richtlinien (z.B. Förder-
richtlinien) erlassen hat, die keine oder nur unbedeutende Ermessensentscheidungen zulas-
sen. Bei investiven Maßnahmen liegt ein Geschäft der laufenden Verwaltung vor, wenn Ge-
genstand der Haushaltsberatungen eine Haushaltsunterlage BAU war. Erst wenn von den 
Vorgaben der Gemeindevertretung abgewichen werden soll, verliert sich der Charakter des 
Geschäftes der laufenden Verwaltung. 
 
III. Auswirkungen im Einzelnen: 
 
zu 1)  Das Thema „Berichtswesen“ ist kein Thema, dass durch die Hauptsatzung geregelt 
 wird. Der Wille des Hauptausschusses, dass im Rahmen des Haushalts- und Finanz-
 berichtes über die Niederschlagung von Forderungen berichtet wird, wird umgesetzt. 
 Aufgrund der Berechtigung im Abschnitt 4 der Richtlinien zur Einrichtung eines Be-
 richtswesens vom 13.11.2003 wird der Abschnitt 3.3 (Haushalts- und Finanzbericht) 
 um die Darstellung der Niederschlagung von Forderungen ergänzt. 
 
zu 2)  Die Grenze für die Geschäfte der laufenden Verwaltung kann aus Sicht der Ver-
 waltung wunschgemäß aus der Satzung herausgenommen werden. 
 
zu 3)  Die Entscheidung, die Befugnis des Bürgermeisters für die Annahme von Schen-
 kungen und Spenden auf 5.000 € zu senken,  
 Fortsetzung  
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 Aussprache Abweichende(r) Beschluss/Entscheidung
  
  Ergänzende(r) Beschluss/Entscheidung 
 
 steht im Widerspruch zu der Neufassung der erst im September 2006 vom Bürger-
 meister neu erlassenen Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäze-
 natischen Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben. In diesen Sponso-
 ringrichtlinien wird den Amtsleitungen in Abschnitt III, Ziffer 7 und in Abschnitt V Ziffer 
 5 die Annahme von Sachleistungen ohne Folgekosten sowie die Annahme von 
 Schenkungen ohne Folgekosten bis zu einem Gegenwert von 5.000 € gestattet. In 
 diesem Zusammenhang wird auf die beigefügten Richtlinien (Anlage 1) verwiesen. 
 Aus dem genannten Grunde wird vorgeschlagen, die Wertgrenze für Annahmen von 
 Schenkungen und Spenden für den Bürgermeister nicht bis zu einem Wert von 5.000 
 €, sondern auf einen Wert bis zu 10.000 € zu senken. Für Beträge von mehr als 
 10.000 € bis zu einem Wert von 20.000 € könnte der Hauptausschuss zuständig 
 sein. Darüber hinaus wäre dann die Zuständigkeit der Ratsversammlung gegeben. 
 
zu 4) Die beabsichtigte Absenkung aller sonstigen Wertgrenzen die den Bürgermeister 
 betreffen, auf 10.000 €, sowie die Entfernung der Grenze von 75.000 € für das Ge
 schäft der lfd. Verwaltung hätte in den genannten Ämtern die nachfolgend aufgezeig-
 ten Konsequenzen: 
 
 
a) Amt für Finanzen:  
 
Im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Finanzen ergeben sich hierdurch nachstehende 
Auswirkungen: 
 

 Bisher entscheidet der Bürgermeister über Stundungen bis zu einem Betrag von 
75.000,00 € (§ 9 Abs. 7 Buchst. a der Hauptsatzung). Im Rahmen der Satzung über Stun-
dung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt Itzehoe ist dieses noch 
weiter konkretisiert und auch die unterhalb des Bürgermeisters festgelegten Entschei-
dungskompetenzen sind dort festgelegt. Danach entscheidet bisher über Stundungsan-
träge bis zu 5.000 € bis zur Dauer von einem Jahr die zuständige Amtsleitung, bei Beträ-
gen zwischen 5.000 und 20.000 € bis zur Dauer von 2 Jahren die Leitung des Amtes für 
Finanzen und bei Beträgen über 20.000 € bis zur Dauer von 2 Jahren der Bürgermeister. 
Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen müsste bei 
dem jetzt vorliegenden Vorschlag einer Beschränkung auf 10.000,00 € ebenfalls abgeän-
dert werden verbunden auch mit einer Änderung der unterhalb des Bürgermeisters ange-
siedelten Kompetenzen. 
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Eine Reduzierung der Entscheidungsbefugnis bei Stundungen bis zur Höhe von 10.000,00 € 
auf die Verwaltung würde zukünftig längere Entscheidungswege und zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand bedeuten. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung sind 
Stundungsanträge von Steuerpflichtigen, die teilweise erhebliche Beträge für zurückliegende 
Jahre nachzahlen müssen, nicht selten. Anstelle der Zahlungspflicht innerhalb eines Monats 
wird der Nachzahlungszeitraum gegen Zahlung von Stundungszinsen teilweise gestreckt. 
Die Steuerpflichtigen erwarten – und dieses konnte bisher auch gewährleistet werden – 
möglichst schnelle und flexible Entscheidungen der Verwaltung. Dies könnte bei einer Wert-
grenze von 10.000,00 € unter Beachtung der Sitzungstermine und einzuhaltenden Fristen 
hinsichtlich Vorlage etc. nicht mehr gewährleistet werden. Aus den dargestellten Gründen 
wird vorgeschlagen, es bei der bisherigen Regelung zu belassen. Als Alternative zu der jetzt 
vorliegenden Empfehlung wird eine Beschränkung der Wertgrenze auf lediglich 50.000,00 € 
vorgeschlagen. 
 
In diesem Fall würden Stundungsanträge mit erheblicher finanzieller Bedeutung den Selbst-
verwaltungsgremien zur Entscheidung vorgelegt werden. In den allermeisten Fällen, insbe-
sondere im Bereich der mittelständischen Wirtschaft, könnten die Entscheidungen jedoch 
weiterhin zeitgerecht und flexibel durch die Verwaltung vorgenommen werden. Im Rahmen 
einer stärkeren Übertragung der Entscheidungsverantwortung auf die städtischen Selbst-
verwaltungsgremien wird darauf hingewiesen, dass mit Rücksicht auf das zu beachtende 
Steuergeheimnis derartige Anträge stets in nichtöffentlicher Sitzung und weitgehend ano-
nymisiert zur Beratung und Beschlussfassung durch die Verwaltung vorgelegt werden wür-
den. Insgesamt wäre jedoch eine stärkere Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse auf 
die Selbstverwaltung verbunden mit den sich dadurch systembedingt ergebenden zeitlichen 
Verzögerungen der Entscheidungsfindung zumindest für den Bereich der Stundungsanträge 
für den Gewerbesteuerbereich als wenig wirtschaftsfreundlich anzusehen. 
 
Bei einer Beschränkung der Wertgrenze auf 50.000 € ist zu entscheiden, ob für die Grenze 
übersteigende Entscheidungen die Ratsversammlung oder ein Ausschuss zuständig sein 
soll. In diesem Zusammenhang wird per Anfrage beim Innenministerium geklärt, ob es sich 
bei Entscheidungen über Stundungen um Entscheidungen nach § 27 oder nach § 28 GO 
handelt. Sollte es sich um einen Fall des § 27 GO handeln, ist auch eine Übertragung auf 
einen anderen Ausschuss (z.B. Finanzausschuss möglich). Eine Antwort auf die gestellte 
Rechtsfrage lag zum Zeitpunkt der Fertigung dieser Vorlage noch nicht vor. 
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 Bisher entscheidet der Bürgermeister über den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die 

Niederschlagung solcher Ansprüche und den Abschluss von Vergleichen bis zu einem 
Betrag von 50.000,00 €. Die weiteren im Zusammenhang mit der Niederschlagung vorhan-
denen Entscheidungskompetenzen sind ebenfalls in der Satzung über Stundung, Nieder-
schlagung und Erlass von Forderungen geregelt. Eine Änderung der Wertgrenze über Er-
lass und Niederschlagung in der Hauptsatzung würde daher auch eine Änderung dieser 
Satzung erforderlich machen. Eine Reduzierung dieser Wertgrenze wird nicht empfohlen, 
da dies längere Entscheidungswege und zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeuten wür-
de. Große Entscheidungsspielräume sind ohnehin bei einer derartigen Entscheidung nicht 
gegeben, da die Niederschlagung und der Erlass von Forderungen auf der Grundlage der 
Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen an bestimmten 
Voraussetzungen geknüpft sind (z.B. erfolglose Vollstreckungsversuche). Mit Hinweis auf 
das zu beachtende Steuergeheimnis würden Niederschlagungen und Erlasse im Bereich 
der Steuern und Abgaben ebenfalls nur nichtöffentlich beraten werden können. Auch wird 
hierüber im öffentlichen Haushalts- und Finanzbericht aus den vorstehenden Gründen nur 
allgemein berichtet werden können. 
 

 Bisher entscheidet über die Hingabe von Darlehen und die Gewährung von Zuschüs-
sen bis zu einem Wert von 75.000,00 € der Bürgermeister, darüber hinaus der Finanzaus-
schuss, soweit nicht die Kompetenz eines anderen Fachausschusses gegeben ist. Die Ge-
währung von Darlehen und Zuschüssen im Rahmen dieser Grenzen ist jedoch lediglich im 
Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel möglich. Die Selbstverwaltung ist insoweit 
auch jetzt an der Willensbildung beteiligt. Soweit die Zweckbindung der Darlehensmittel im 
Haushalt vorgeben ist, handelt es sich ohnehin um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. 
 

 
 Bisher entscheidet über die Aufnahme von Darlehen von über 2 Mio. € im Rahmen der 

Kreditermächtigung der Finanzausschuss.  
Bis zu 2 Mio. € entscheidet somit der Bürgermeister. Eine Reduzierung dieser Wertgrenze 
auf 10.000,00 € würde bedeuten, dass sämtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit 
der konkreten Darlehensaufnahme (wann und in welcher Höhe und in welcher Art (Kom-
munaldarlehen, zweckgebundenes Darlehen, Ratendarlehen, Annuitätendarlehen, Zins-
bindungsfrist etc.)) durch die Selbstverwaltung zu treffen wären.  
 
Hier sind und müssen dem Amt für Finanzen bzw. dem Bürgermeister Entscheidungsspiel-
räume gegeben werden. In der Praxis ist es gegenwärtig so, dass die Verwaltung unter 
Berücksichtigung des Mittelabflusses für die Investitionen und Liquiditätsaspekten den 
Zeitpunkt der Kreditaufnahmen selbst bestimmt und zwar – sofern möglich – bis zum Jah-
resabschluss aufschiebend. Es wird dann kurzfristig entscheiden, in welcher 
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Höhe und welcher Stückelung etc. Darlehen aufgenommen werden. In dieser Zeit – kurz 
vor Jahresende – finden in der Regel keine Sitzungen der Selbstverwaltungsgremien mehr 
statt. Eine frühere Entscheidung über Kreditaufnahmen würde wieder – wie in früheren 
Jahren – vermehrt zu einer Überfinanzierung des Haushalts (Stichwort „kreditfinanzierte 
Rücklage“) führen. Dieses kann nicht gewollt sein. Das Rechnungsprüfungsamt hat in den 
vergangenen Prüfungsberichten die jetzige Verfahrensweise der Verwaltung über die Ver-
legung des Entscheidungszeitpunktes der konkreten Kreditaufnahme ans Jahresende 
stets begrüßt und auch unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes für richtig 
erachtet. Die konkreten Darlehensentscheidungen wurden in keinem Fall kritisiert.  

 
In der Praxis wird nach Entscheidung über die Höhe der Kreditaufnahme kurzfristig  nach 
Einholung von Angeboten (per Fax oder telefonisch) über die Art der Kreditaufnahme (Dar-
lehensart) mit den weiteren Darlehensmodalitäten (Zinssatz, Zinsbindungsfrist etc.) ent-
schieden. Die Kreditinstitute geben in der Regel lediglich ein für den jeweiligen Banktag 
gültiges Angebot ab, so dass noch innerhalb eines Tages eine Entscheidung herbeizufüh-
ren ist.  

 
Die Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien einschließlich des hiermit verbundenen 
Aufwandes (Sitzungsvorlage etc.) wird den Erfordernissen einer schnellen und flexiblen 
Entscheidungsfindung in Anbetracht des immer schneller werdenden globalen Bankge-
schäftes nicht gerecht. Es wird eindringlich darum gebeten, es bei der jetzigen Regelung 
zu belassen. Andernfalls wird es für die Stadt eher schlechtere Kreditangebote geben, da 
die Kreditinstitute für eine längere Gültigkeit ihrer Angebote Zuschläge einkalkulieren wür-
den. 
 
Eine derartige Lösung wäre somit mit wirtschaftlichen Nachteilen für die Stadt verbunden. 
Darüber hinaus gibt es größte Bedenken, ob eine derartige Lösung überhaupt praktikabel 
wäre. Es stünde zu befürchten, dass viele Kreditinstitute bei einer derartigen Verfahrens-
weise auf die Abgabe eines Angebotes verzichten. 

 
Zur verbesserten Information der Selbstverwaltungsgremien könnte im Zusammenhang 
mit der Vorlage des jeweiligen Jahresabschlusses auch konkret über die aufgenommen 
Darlehen einschließlich Konditionen berichtet werden. Gegenwärtig wird den städtischen 
Gremien im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Aufstellung über die derzeit aufge-
nommenen und bestehenden Darlehen vorgelegt.  
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b) Bauamt/Grundstücksverwaltung 
 

Fast alle Grundstückverkäufe, insbesondere Bauplatzverkäufe, über die bisher der Bürger-
meister entscheiden konnte, sind künftig im Hauptausschuss zu behandeln, was mit erhebli-
chen Zeitverzögerungen verbunden ist. Es entstehen Zinsverluste und es muss damit ge-
rechnet werden, dass sich Kaufinteressenten bei langen Entscheidungswegen anderweitig 
orientieren, denn meistens stehen mehrere Bauplätze in unterschiedlichen Baugebieten zur 
Auswahl. Grundstückskäufer haben kein Verständnis für langwierige bürokratische Verga-
beverfahren, sie möchten bauen, und das meistens schnell. 

 
Aus den aufgezeigten Gründen wird die Änderung des Verfahrens bei dieser Veräußerung 
des Stadtvermögens als nicht praktikabel angesehen. 

 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der Hauptausschuss nur über einen geringen 
Entscheidungsspielraum verfügen würde, da die Preise und das Vergabeverfahren 
(Vergaberichtlinien für Neubaugrundstücke) genau festgelegt sind.  

 
c) Bauamt/Umweltabteilung/Stadtforst 
 

Hier werden Probleme u. a. beim Verkauf von Holz aus dem Forst erwartet. Im Haushalt ist 
unter der HHSt. 85500.1300 der Erlös aus dem Holzverkauf veranschlagt. Über diese HHSt. 
wurde durch die Ratsversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Gesamthaushalt 
beraten und entschieden. Bei den einzelnen Holzverkäufen handelt es sich deshalb um ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung. Problematisch wird es, wenn der Haushaltsansatz be-
reits erreicht und durch weitere Verkäufe überschritten werden würde. Bei diesem Sachver-
halt müsste in vielen Fällen vor einem weiteren Verkauf eine Entscheidung der Selbstver-
waltungsgremien herbeigeführt werden. Der Entscheidungsweg würde sich also erheblich 
verlängern und dadurch verzögern. Es kann künftig nicht mehr kurzfristig auf hohe Tages-
preise für Holz reagiert werden, um so hohe Erlöse aus dem Holzverkauf erzielen zu kön-
nen. Das geänderte Verfahren würde beim Holzverkauf also zu geringeren Erträgen führen. 
 
 
 

Wie bereits oben angeführt, ist durch den gefassten Beschluss auch der § 10 Abs. 4 der 
Hauptsatzung erfasst. Nach dieser Regelung entscheidet der Hauptausschuss bei städtischen 
Baumaßnahmen über 250.000 € im Rahmen des Baukostencontrollings über die Freigabe 
der Haushaltsmittel vor Beginn des Projekts. 
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Künftig soll er dies bereits ab einer Wertgrenze von 10.000 €. Dies bedeutet, dass die Anzahl 
der Baumaßnahmen, die dem Hauptausschuss zur Freigabe vorzulegen sind, erheblich stei-
gen wird und es zu Verwaltungsmehraufwand, zu erhöhten Kosten und zu zeitlichen Verzö-
gerungen kommen wird. 
Aus den genannten Gründen wird auch in diesen Fällen vorgeschlagen, es bei der bisheri-
gen Regelung zu belassen. 
 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen  
 
• Personal- und Sachkosten werden erheblich steigen, da für eine Vielzahl der Entschei-

dungen künftig nicht mehr der Bürgermeister, sondern ein Ausschuss oder die Ratsver-
sammlung zuständig ist. Es wird häufiger Sitzungen geben, die Tagesordnungen werden 
länger.  

• Aufgrund zusätzlich erforderlicher Sitzungen ist ebenfalls ein erhöhter Umfang an Sit-
zungsgeldern zu zahlen.   

• Für die Änderung der jeweiligen Satzungen werden Personal- und Sachkosten entste-
hen. Folgende Regelungen wären entsprechend anzupassen: 
- Hauptsatzung einschl. der Zuständigkeitsordnung 
- Satzung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. 

 
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Bund der Steuerzahler Schleswig-Holstein 
auf die beabsichtigte Änderung der Hauptsatzung aufmerksam geworden ist. Er hat in die-
sem Zusammenhang um die Beantwortung verschiedener Fragen gebeten. 
Das Anschreiben des Bundes der Steuerzahler vom 29.09.06 ist ebenfalls beigefügt (Anlage 
2). 
 
Wegen der aufgezeigten Auswirkungen wird vorgeschlagen, die Empfehlung zur Änderung 
der Hauptsatzung aufzuheben und die Angelegenheit unter Berücksichtigung der dargestell-
ten Erläuterungen erneut zu beraten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der mit den ins Auge gefassten Änderungen der 
Hauptsatzung vorgesehene Zweck „Verbesserung der Informationen von hauptamtlicher an 
ehrenamtliche Verwaltung“ durch die Senkung von Wertgrenzen nicht erreicht wird.  
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Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden  

und mäzenatische Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben 
 
 

I. Allgemeines 
 
1. Die zunehmenden finanziellen Probleme der öffentlichen Haushalte haben auch vor der 

Stadt Itzehoe nicht halt gemacht. In der Vergangenheit ist daher bereits für verschiedene 
Projekte ein privates Sponsoring zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben durchgeführt 
worden. Als Beispiele werden hier das theater itzehoe und die Projekte „Schulen ans 
Netz“ sowie „Flutlichtanlage im Itzehoer Stadion“ genannt. 

 
Der Landesrechnungshof hat in seinem Ergebnisbericht 2005 der Landesregierung 
Schleswig-Holstein empfohlen, aufgrund der immer stärker werdenden Inanspruchnah-
me von Sponsorengeldern verbindliche Leitlinien für den Umgang mit Sponsoring zu er-
lassen. Dieser Empfehlung ist die Landesregierung gefolgt. Im Einvernehmen mit dem 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Itzehoe hält es der Unterzeichner für sinnvoll, die 
Rahmenempfehlung „Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatische 
Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben“ der Innenministerkonferenz vom 
19.11.2004 auf die Stadt Itzehoe anzuwenden bzw. sie entsprechend zu modifizieren. 
 
Die folgenden Grundsätze sind daher bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch 
die Verwaltung der Stadt Itzehoe anzuwenden. 

 
2. Vorrangige Ziele der Grundsätze sind 

 
- die Wahrung der Integrität der öffentlichen Verwaltung, 
- die Vermeidung eines bösen Anscheins bei der Wahrnehmung öffentlicher Auf-

gaben, 
- die Sicherung des Budgetrechts der Ratsversammlung, 
- die vollständige Transparenz bei der Finanzierung öffentlicher Aufgaben und 
- die Vorbeugung gegen jede Form von Korruption und unzulässiger Beeinflus-

sung und die Flankierung korruptionspräventiver Maßnahmen. 
 
3. Öffentliche Pflichtaufgaben sind grundsätzlich durch öffentliche Mittel über den Haushalt 

der Stadt Itzehoe zu finanzieren. Eine Unterfinanzierung öffentlicher Pflichtaufgaben we-
gen erwarteter Einnahmen aus Sponsoring und Werbung ist grundsätzlich auszuschlie-
ßen. 

 
 
II. Begriffe 
 
1.  Unter Sponsoring* ist die Zuwendung von Geld oder einer geldwerten Leistung durch 

eine juristische oder natürliche Person mit wirtschaftlichen Interessen zu verstehen, die 
neben dem Motiv zur Förderung der öffentlichen Einrichtung auch andere Interessen 
verfolgen. Dem Sponsor kommt es auf eine Profilierung in der Öffentlichkeit über das 
gesponserte Produkt an (Imagegewinn, Kommunikative Nutzung). 

 
2.  Unter Werbung* sind Zuwendungen eines Unternehmens oder unternehmerisch orien-

tierter Privatpersonen für die Verbreitung seiner oder ihrer Werbebotschaften durch die 
Stadt Itzehoe zu verstehen, wenn es ausschließlich um die Erreichung eigener Kommu-
nikationsziele -Imagegewinn, Verkaufsförderung, Produktinformation- des Unterneh-
mens oder der Privatperson geht. Die Förderung der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
ist nur Mittel zum Zweck und liegt nicht im unmittelbaren Interesse des Zuwenders. 
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3. Spenden* sind Zuwendungen von z.B. Privatpersonen oder Unternehmen, bei denen die 

Förderung der Stadt Itzehoe oder einer ihrer Einrichtungen dominant ist. Der Spender 
erhält keine unmittelbare Gegenleistung. 

 
4. Mäzenatische Schenkungen* sind Zuwendungen durch z.B. Personen oder Stiftungen, 

die ausschließlich uneigennützige Ziele verfolgen und denen es nur um die Förderung 
des jeweiligen öffentlichen Zwecks geht. 

 
 
III. Zulässigkeit von Sponsoring 
 
1. Das Sponsoring ist grundsätzlich nur zulässig, wenn der Anschein einer möglichen Be-

einflussung bei der Wahrnehmung des Verwaltungshandelns auszuschließen ist oder 
wenn sonstige Hinderungsgründe nicht entgegenstehen. 

 
1.1 Sponsoring ist insbesondere zulässig für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, des Sports 

und der Kultur, wenn jeder Einfluss auf die Inhalte auszuschließen ist. 
 
1.2 Sponsoring ist zulässig nach Maßgabe der Regelung im Land Schleswig-Holstein zu-

gunsten von Schulen, wenn die Interessen des Sponsors mit den pädagogischen Zielen 
des Bildungsauftrags zu vereinbaren sind. Auf das Projekt Schulen ans Netz bei der 
Stadt Itzehoe wird hier besonders hingewiesen. 

 
2. Sponsoring ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Anschein entstehen könnte, 

Verwaltungshandeln würde durch die Sponsoringleistung beeinflusst werden. Dies könn-
te für nachfolgende Aufgaben zum Tragen kommen: 

 
- wenn die Stadt Itzehoe als Aufsichtsbehörde tätig wird, sofern deren potenzielle 

oder tatsächliche Sponsoren aus ihrem Aufsichtsbereich stammen könnten, 
- wenn die Stadt Itzehoe als Bewilligungsbehörde tätig wird, sofern die Sponsoren 

potenzielle oder tatsächliche Zuwendungsempfänger sein könnten, 
- wenn die Stadt Itzehoe als Vergabebehörde für öffentliche Aufträge tätig wird, 

sofern deren Sponsoren aus dem Kreis möglicher Auftragnehmer oder Lieferan-
ten stammen könnten, 

- wenn die Stadt Itzehoe als Planungsbehörde tätig wird, sofern die Interessen der 
Sponsoren mittelbar oder unmittelbar durch die Planung berührt sein könnten, 

- wenn die Stadt Itzehoe als Leistungsbehörde im sozialen Bereich tätig wird, so-
fern Sponsoren an der Gewährung oder Versagung öffentlicher Leistungen mit-
telbar oder unmittelbare Interessen haben könnten. 

 
3. Sponsoring ist ausdrücklich ausgeschlossen, wenn hiermit Koppelungsgeschäfte ver-

bunden werden sollen. Ein Koppelungsgeschäft liegt insbesondere dann vor, wenn der 
Sponsor seine Leistung von einer unmittelbaren Gegenleistung der Stadt abhängig 
macht.  

 
4. Die dauerhafte Überlassung von Personal an die öffentliche Verwaltung durch Sponso-

ren oder die Finanzierung von öffentlichen Bediensteten ist auszuschließen. 
 
5. Sponsoring ist ausgeschlossen, wenn die Ratsversammlung oder ein für die Aufgabe 

zuständiger Fachausschuss erkennbar nicht mit der Durchführung der Aufgabe einver-
standen ist sofern es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. 
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6. Sachleistungen sind nur zulässig, wenn das Tragen der Folgekosten durch die Stadt 

Itzehoe gewährleistet ist. Vor Annahme einer Schenkung sind mögliche Folgekosten ab-
zuschätzen. Die Prüfung und das Ergebnis sind aktenkundig zu machen. 

 
7. Sachleistungen ohne Folgekosten bis zu einem Gegenwert von 5.000 € dürfen auch von 

den Amtsleitungen angenommen werden. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
ist über die Annahme der Sachleistung zu informieren. 

 
8. Sachleistungen mit Folgekosten, die ständig die Budgethoheit der Ratsversammlung 

berühren, dürfen nicht ohne Zustimmung der Selbstverwaltung angenommen werden. 
Die ständige Budgethoheit ist dann berührt, wenn aufgrund der Annahme einer Sachleis-
tung laufend Haushaltsmittel benötigt werden. 

 
9. Sachleistungen mit einmaligen Folgekosten, die aus dem laufenden Budget als sog. 

Geschäft der laufenden Verwaltung beglichen werden können, bedürfen nicht der Zu-
stimmung der Selbstverwaltung. 

 
 
IV. Durchführung von Sponsoringmaßnahmen 
 
1.  Zulässige Sponsoringmaßnahmen sind durch einen Sponsoringvertrag und/oder durch 

eine Dokumentation der Sponsoringvereinbarungen aktenkundig zu machen. Das Mus-
ter eines Sponsoringvertrages ist als Anlage beigefügt. 

 
2. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sind beim Sponsoring zu beachten. Transparenz 

und die Wahrung der Budgethoheit durch die Ratsversammlung sind zu gewährleisten. 
 
3. Wenn Sponsoringmaßnahmen in die Zuständigkeit von Amtsleitungen fallen, ist die Bür-

germeisterin oder der Bürgermeister über jede Maßnahme fortlaufend zu unterrichten. 
 
4. Gegenüber dem Hauptausschuss ist über die abgeschlossenen Sponsoringmaßnahmen 

zu berichten. 
 
 
V. Werbung, Spenden und mäzenatische Schenkungen 
 
1. Für Werbeverträge gelten die gleichen Grundsätze wie für das Sponsoring. 
 
2. Die Annahme von Spenden und mäzenatische Schenkungen sind unbedenklich, wenn 

nicht im Einzelfall ein Anschein für eine mögliche Beeinflussung bei der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben zu befürchten ist. 

 
3. Eine Schenkung kommt nach § 518 Abs. 1 BGB dann wirksam zustande, wenn das 

Schenkungsversprechen notariell beurkundet wurde. Gemäß § 518 Abs. 2 BGB wird die 
Nichteinhaltung der Form durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt. 

 
4. Vor Annahme einer Schenkung sind mögliche Folgekosten abzuschätzen. Die Prüfung 

und das Ergebnis sind aktenkundig zu machen. 
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5. Schenkungen ohne Folgekosten bis zu einem Gegenwert von 5.000 € dürfen auch von 

den Amtsleitungen angenommen werden. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
ist über die Annahme der Schenkung zu informieren. 

 
6. Schenkungen mit Folgekosten, die ständig die Budgethoheit der Ratsversammlung be-

rühren, dürfen nicht ohne Zustimmung der Selbstverwaltung angenommen werden. Die 
ständige Budgethoheit ist dann berührt, wenn aufgrund der Annahme einer Schenkung 
laufend Haushaltsmittel benötigt werden. 

 
7. Schenkungen mit einmaligen Folgekosten, die aus dem laufenden Budget als sog. Ge-

schäft der laufenden Verwaltung beglichen werden können, bedürfen nicht der Zustim-
mung der Selbstverwaltung. 

 
 
VI. Inkrafttreten 
 
Die Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatische Schenkungen zur Fi-
nanzierung öffentlicher Aufgaben treten am Tag nach der Unterzeichnung in Kraft. 
 
 
Itzehoe, den 11.09.2006 
 
 
Gez. 
Rüdiger Blaschke 
Bürgermeister 
 
 
Anlage 
 
 
* Die Definition der Begriffe in den Punkten II.1, II.2, II.3 und II.4 sind angelehnt an den Bericht 
des Bundesrechnungshofes vom 29.12.2000, Seiten 10-13, anlässlich der Prüfung und Finan-
zierung von Aufgaben des Bundes durch Sponsoring, Spenden und sonstigen Zuwendungen. 
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 Entscheidung des Bürgermeisters über die Stundung von Beträgen bis 50.000 € 
Entscheidung des Hauptausschusses über die Stundung von Beträgen zwischen 50.000 € bis 

     75.000 € 
     Entscheidung der Ratsversammlung über die Stundung von Beträgen von mehr als 75.000 € 
     Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 

 Entscheidung des Bürgermeisters über die Darlehensaufnahme bis 2.000.000 € 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

 
 
Ansonsten verbleibt es bei den Entscheidungen des Hauptausschusses vom 04.09.2006. 
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I. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Itzehoe vom 25.11.2003 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in  wird durch Beschlussfas-
sung der Ratsversammlung vom 09. November 2006 folgende I. Nachtragssatzung erlassen: 
 

Artikel I 
 
In § 9 Abs. 1 Satz 2 wird der Klammerzusatz 
 
„(dies sind Geschäfte bis zu einem Wert von 75.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von 
75.000,00 € jährlich)“ 
 
gestrichen. 

Artikel II 
 
Die in der folgenden Aufstellung bei den genannten Fundstellen aufgeführten €- Beträge wer-
den durch die in der Aufstellung genannten €- Beträge ersetzt. 
 
Lfd. 
Nr. 

Fundstelle Regelungsinhalt Bisheriger  
€- Betrag 

Neuer  
€- Betrag 

1 § 9 Abs. 7 Buchstabe a Stundungen 75.000 50.000
2 § 9 Abs. 7 Buchstabe b Verzicht auf Ansprüche und 

Niederschlagung usw. 
50.000 10.000

3 § 9 Abs. 7 Buchstabe c Übernahme von Bürgschaf-
ten, Gewährverträge, Sicher-
heiten usw. 

100.000 10.000

4 § 9 Abs. 7 Buchstabe d Erwerb von Vermögensge-
genständen 

100.000 10.000

5 § 9 Abs. 7 Buchstabe e Abschluss von Leasingverträ-
gen 

40.000 10.000

6 § 9 Abs. 7 Buchstabe f Entgeltliche Veräußerung, 
Tausch und Belastung von 
Stadtvermögen 

100.000 10.000

7 § 9 Abs. 7 Buchstabe g Unentgeltliche Veräußerung 
von Stadtvermögen, Forde-
rungen u.a. Rechten 

30.000 10.000

8 § 9 Abs. 7 Buchstabe h Annahme von Schenkungen 
und Spenden 

50.000 5.000

9 § 9 Abs. 7 Buchstabe i Hingabe von Darlehen und 
Gewährung von Zuschüssen 

75.000 10.000

10 § 10 Abs. 3  
4. Spiegelstrich 

Verzicht auf Ansprüche, Nie-
derschlagung usw. 

50.000 10.000

11 § 10 Abs. 3 
5. Spiegelstrich 

Übernahme von Bürgschaf-
ten, Gewährverträge, Sicher-
heiten usw. 

100.000 10.000

12 §10 Abs. 3 
6. Spiegelstrich 

Erwerb von Vermögensge-
genständen 

100.000 10.000

13 § 10 Abs. 3 
7. Spiegelstrich 

Abschluss von Leasingverträ-
gen 

40.000 10.000

14 § 10 Abs. 3 
8. Spiegelstrich 

Veräußerung und Belastung 
von Stadtvermögen 

100.000 10.000

15 § 10 Abs. 4 Baukostencontrolling bei städ-
tischen Baumaßnahmen 

250.000 10.000

 
 



Artikel III 
 
In § 10 Abs. 3 wird der 9. Spiegelstrich 
 
- Stundungen, ab einem Betrag von über 50.000 € bis zu einem Betrag von 75.000 € 
 
eingefügt. 
 
 

Artikel IV 
 
Die Absätze 1 und 3 in §16 (Veröffentlichungen) erhalten folgende Fassung:   
 
(1) Bekanntmachungen und Verkündungen der Stadt Itzehoe erfolgen durch Bereitstellung im 

Internet unter der Internetadresse  
 

www.itzehoe.de. 
 
Innerhalb eines Zeitraumes von drei Tagen vor der Veröffentlichung ist auf Bekanntma-
chungen im Internet, die ein Rechtsetzungsvorhaben betreffen, jeweils unter Angabe der 
Internetadresse in der  
 

„Norddeutschen Rundschau“  
 
hinzuweisen. Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des Tages be-

irkt, an dem sie im Internet verfügbar ist. w 
Auf andere Bekanntmachungen und Verkündungen kann entsprechend hingewiesen wer-
den. 

 
 
(3)  Anders lautende Rechtsvorschriften über örtliche Bekanntmachungen und Verkündungen   
       bleiben unberührt. 
 
 

Artikel V 
 
 
 
Diese I. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde durch Erlass vom       erteilt. 
 
 
 
Itzehoe, ........................... 
 
 
Stadt Itzehoe 
 
 
Rüdiger Blaschke 
Bürgermeister

http://www.itzehoe.de/


I. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung 
(Anlage zu § 11 der Hauptsatzung der Stadt Itzehoe vom 25.11.2003) 

 
 

Die in der folgenden Aufstellung bei den genannten Fundstellen aufgeführten €- Beträge wer-
den durch die in der Aufstellung genannten €- Beträge ersetzt. 
 
Lfd. 
Nr. 

Fundstelle Regelungsinhalt Bisheriger  
€- Betrag 

Neuer  
€- Betrag 

1 § 1 Abs. 1 Buchstabe a, 
4. Spiegelstrich 

Entscheidung über die Hinga-
be von Darlehen und die Ge-
währung von Zuschüssen 
durch den Finanzausschuss 

75.000 10.000

2 § 1 Abs. 1 Buchstabe e, 
Jugendwesen, 
5. Spiegelstrich 

Entscheidung über die Ge-
währung von Zuschüssen 
durch den Jugend- und 
Sportausschuss 

75.000 10.000

3 § 1 Abs. 1 Buchstabe e, 
Sportwesen, 
3. Spiegelstrich 

Entscheidung über die Ge-
währung von Zuschüssen 
durch den Jugend- und 
Sportausschuss 

75.000 10.000

4 § 1 Abs. 1 Buchstabe f, 
Bildungswesen, 
6. Spiegelstrich 

Entscheidung über die Ge-
währung von Zuschüssen 
durch den Schul- und Kultur-
ausschuss 

75.000 10.000

5 § 1 Abs. 1 Buchstabe f, 
Kulturwesen, 
6. Spiegelstrich 

Entscheidung über die Ge-
währung von Zuschüssen 
durch den Schul- und Kultur-
ausschuss 

75.000 10.000

6 § 1 Abs. 1 Buchstabe g, 
Sozialausschuss, 
3. Spiegelstrich 

Entscheidung über die Ge-
währung von Zuschüssen 
durch den Sozialausschuss 

75.000 10.000



Synopse Bekanntmachungsverordnung 
 
Nr.  Alte Regelung Neue Regelung  
1 § 1 

Formen der örtl. Bekanntmachung  
und Verkündung 

 
(1) Örtliche Bekanntmachungen und Verkün-
dungen der Behörden der Gemeinden, Kreise 
und Ämter erfolgen durch Abdruck in der Zei-
tung oder im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Trägers der öffentlichen Ver-
waltung.  
 
Örtliche Bekanntmachungen und Verkündun-
gen der Behörden der Gemeinden bis zu 
20.000 Einwohnern können auch durch Aus-
hang erfolgen; für die Bestimmung der Ein-
wohnerzahl (…).  
Örtliche Bekanntmachungen und Verkündun-
gen der Behörden können ebenfalls erfolgen, 
wenn die örtlichen Bekanntmachungen und 
Verkündungen der Behörden aller dem Amt 
angehörenden Gemeinden in dieser Form 
erfolgen.  
 
(2) Die örtliche Bekanntmachung der Errich-
tung von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie örtliche Bekanntmachungen 
ihrer Behörden erfolgen durch Abdruck in der 
Zeitung.  
 
 
 
Beschränkt sich der Bezirk des Trägers der 
öffentlichen Verwaltung auf das Gebiet eines 
Kreises, kann die örtliche Bekanntmachung 
anstelle des Abdrucks in der Zeitung durch 
Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
des Kreises erfolgen. Auf örtliche Bekanntma-
chungen nach Satz 2 soll in der Zeitung hin-
gewiesen werden. Beschränkt sich der Bezirk 
des Trägers der öffentlichen Verwaltung auf 
das Gebiet eines Amtes, gilt zusätzlich Absatz 
1 Satz 3 entsprechend.  

§ 1 
Formen der örtl. Bekanntmachung  

und Verkündung 
 
(1) Örtliche Bekanntmachungen und Ver-
kündungen der Behörden der Gemeinden, 
Kreise und Ämter erfolgen durch  
 
1.   Abdruck in der Zeitung,  
1. Abdruck im amtlichen Bekanntma-

chungsblatt des Trägers der öffentli-
chen Verwaltung, 

2. Bereitstellung im Internet oder 
3. Aushang 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die örtliche Bekanntmachung der Errich-
tung von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähi-
gen Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts sowie örtliche Bekanntma-
chungen ihrer Behörden erfolgen durch  
 
1.    Abdruck in der Zeitung oder 
2. Bereitstellung im Internet. 
 
Beschränkt sich der Bezirk des Trägers der 
öffentlichen Verwaltung auf das Gebiet ei-
nes Kreises, kann die örtliche Bekanntma-
chung anstelle des Abdrucks in der Zeitung 
durch Abdruck im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Kreises oder der Gemein-
de oder in einem gemeinsamen Be-
kanntmachungsblatt nach § 3 Absatz 3 
erfolgen. Auf diese örtlichen Bekanntma-
chungen soll in der Zeitung hingewiesen 
werden. Beschränkt sich der Bezirk des 
Trägers der öffentlichen Verwaltung auf das 
Gebiet eines Amtes, gilt zusätzlich § 5 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 3 entsprechend. 

2 § 2  
Zeitung 

 
Die örtliche Bekanntmachung und Verkün-
dung durch Abdruck in der Zeitung erfolgt 
durch einmaliges Einrücken in eine oder meh-
rere im Bezirk der Behörde verbreitete Tages-
zeitungen oder andere regelmäßig erschei-
nende Zeitungen.  

§ 2  
Zeitung 

 
Die örtliche Bekanntmachung und Verkün-
dung durch Abdruck in der Zeitung erfolgt 
durch einmaliges Einrücken in eine oder 
mehrere im Bezirk der Behörde verbreitete 
Tageszeitungen oder andere regelmäßig 
erscheinende Zeitungen, dazu zählen auch 
Anzeigenblätter mit einem redaktionellen 
Teil.  
 



3 § 3 
Amtliches Bekanntmachungsblatt 

 
(1) Das amtliche Bekanntmachungsblatt muß 
 
1. durch seine Bezeichnung auf seinen amt-

lichen Charakter und den Träger der öf-
fentlichen Verwaltung hinweisen, der es 
herausgibt, 

2. jahrgangsweise fortlaufend numeriert sein 
und den Ausgabetag angeben, 

3. die Erscheinungsweise angeben, 
4. die Bezugsmöglichkeiten und -

bedingungen angeben. 

Dient das amtliche Bekanntmachungsblatt 
auch nichtamtlichen Veröffentlichungen, so ist 
der amtliche Teil voranzustellen. 

(2) Wird ein Bekanntmachungsblatt druck-
technisch mit anderen Druckwerken verbun-
den, muß 

1. in dem Titel oder Untertitel die Bezeich-
nung des amtlichen Bekanntma-
chungsblattes deutlich genannt, 

2. das Bekanntmachungsblatt mit seinem 
Titel vom übrigen Text deutlich abge-
grenzt, 

3. die Verantwortlichkeit für den Inhalt des 
Bekanntmachungsblattes genannt, und 

4. ein regelmäßiges Erscheinen, bei Bedarf 
die Herausgabe von Sonderausgaben, 
sowie der Vertrieb und die Zugänglichkeit 
für die Bürgerinnen und Bürger sicherge-
stellt 

werden. 
(3) Erscheint das amtliche Bekanntma-
chungsblatt nicht regelmäßig an bestimmten 
Tagen, so ist jeweils in der Zeitung auf sein 
Erscheinen und den Inhalt des amtlichen Teils 
hinzuweisen. Dasselbe gilt im Falle einer zu-
sätzlichen Ausgabe bei sonst regelmäßiger 
Erscheinungsweise. § 2 gilt entsprechend. 

§ 3  
Amtliches Bekanntmachungsblatt 

 
(1) Das amtliche Bekanntmachungsblatt 
muss 
 

1. durch seine Bezeichnung auf seinen 
amtlichen Charakter und den Träger der 
öffentlichen Verwaltung hinweisen, der 
es herausgibt, 

2. jahrgangsweise fortlaufend nummeriert 
sein und den Ausgabetag angeben, 

3. die Erscheinungsweise angeben, 
4. die Bezugsmöglichkeiten und -

bedingungen angeben. 

Dient das amtliche Bekanntmachungsblatt 
auch nichtamtlichen Veröffentlichungen, so 
ist der amtliche Teil voranzustellen. 

(2) Wird ein Bekanntmachungsblatt druck-
technisch mit anderen Druckwerken ver-
bunden, muss 

1. in dem Titel oder Untertitel die Bezeich-
nung des amtlichen Bekanntma-
chungsblattes deutlich genannt, 

2. das Bekanntmachungsblatt mit seinem 
Titel vom übrigen Text deutlich abge-
grenzt, 

3. die Verantwortlichkeit für den Inhalt des 
Bekanntmachungsblattes genannt, und 

4. ein regelmäßiges Erscheinen, bei Be-
darf die Herausgabe von Sonderausga-
ben, sowie der Vertrieb und die Zugäng-
lichkeit für die Bürgerinnen und Bürger 
sichergestellt werden.  

 

(3) Behörden der Kreise, Gemeinden und 
Ämter können gemeinsame amtliche 
Bekanntmachungsblätter herausgeben; 
die Textbeiträge müssen den beteiligten 
Trägern der öffentlichen Verwaltung ein-
deutig zugeordnet werden.  

 

 
4 

  
§ 4 

Internet 
 
(1) Die örtlichen Bekanntmachungen und 
Verkündungen des Trägers der öffentli-
chen Verwaltung in der Bekanntma-
chungsform Internet erfolgen dadurch, 
dass er sie im Internet bereitstellt und in 
der Zeitung unter Angabe der Internetad-
resse hierauf hinweist; der Hinweis in 
der Zeitung entfällt bei Bekanntmachun-
gen, die keine Rechtsetzungsvorhaben 
betreffen. Der Hinweis in der Zeitung 



kann durch einen entsprechenden Hin-
weis an mindestens einer Bekanntma-
chungstafel des Trägers der öffentlichen 
Verwaltung ersetzt werden; § 5 Abs. 3 
gilt entsprechend. Die Beachtung der 
Sätze 1 und 2 ist in den Akten zu ver-
merken.  
 
(2) Über die Internetseite des Trägers der 
öffentlichen Verwaltung müssen sämtli-
che örtlichen Bekanntmachungen und 
Verkündungen, die nach dem Inkrafttre-
ten der Bestimmung der Bekanntma-
chungsform (§ 6 Abs. 1 Nr. 1) veröffent-
licht werden, zentral erreichbar sein. 
Rechtsvorschriften müssen auf Dauer 
vorgehalten werden; dies gilt nicht für 
jährlich neu zu erlassene Satzungen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne. 
Sonstige örtlich bekannt zu machende 
Pläne, Karten oder Zeichnungen ein-
schließlich der dazu gehörigen Ergän-
zungen, wie Begründungen, Erklärungen 
können im Internet bekannt gemacht 
werden.  
 
(3) Die Bekanntmachung im Internet darf 
nur im Rahmen einer ausschließlich in 
der Verantwortung des Trägers der öf-
fentlichen Verwaltung betriebenen Inter-
netseite erfolgen. Er darf sich zur Ein-
richtung und Pflege der Internetseite 
eines Dritten bedienen.  
 
(4) Anderslautende Rechtsvorschriften 
über örtliche Bekanntmachungen und 
Veröffentlichungen bleiben unberührt.  

5 § 4 
Aushang 

(1) Für Gemeinden erfolgt der Aushang durch 
Anschlag an ihren Bekanntmachungstafeln. 
Für je angefangene 2000 Einwohner muß 
eine Tafel aufgestellt sein. 
 
 
 
(2) Für die Ämter erfolgt der Aushang durch 
Anschlag an den Bekanntmachungstafeln der 
amtsangehörigen Gemeinden und an der 
Bekanntmachungstafel des Amtes. Die Be-
kanntmachungstafeln des Amtes muß sich in 
unmittelbarer Nähe der Amtsverwaltung be-
finden. 
 
 
(3) Die Bekanntmachungstafeln müssen je-
derzeit allgemein zugänglich sein. 

(4) Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage 

§ 5 
Aushang 

 
(1) Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwoh-
nern können durch Aushang örtlich be-
kannt machen oder verkünden. Der Aus-
hang erfolgt durch Anschlag an den Be-
kanntmachungstafeln. Für je 3000 ange-
fangene Einwohnerinnen und Einwohner 
muss eine Tafel aufgestellt sein.   
 
(2) Ämter können durch Aushang örtlich 
bekannt machen oder verkünden, sofern 
alle amtsangehörigen Gemeinden diese 
Bekanntmachungs- und Verkündungs-
form vorsehen. Der Aushang erfolgt 
durch Anschlag an den Bekanntma-
chungstafeln der amtsangehörigen Ge-
meinden und an den Bekanntma-
chungstafeln des Amtes.  
 
(3) Die Bekanntmachungstafeln müssen 
jederzeit allgemein zugänglich sein. Die 



(Aushangsfrist). Hierbei werden der Tag des 
Anschlags und der Tag der Abnahme nicht 
mitgerechnet. Der Tag des Anschlags ist beim 
Anschlag, der Tag der Abnahme nach der 
Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück 
durch die Behörde mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken. 
 

Dauer des Aushangs beträgt eine Woche 
(Aushangsfrist). Hierbei werden der Tag 
des Anschlags und der Tag der Abnah-
me nicht mitgerechnet. Für jede Be-
kanntmachungstafel sind der Tag des 
Anschlags und der Tag der Abnahme in 
den Akten zu vermerken.  

6 § 5 
Satzungsvorschriften 

 
(1) Die Gemeinde, Kreise und Ämter sowie 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
ohne Gebietshoheit und die rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts regeln das Nähere der örtlichen Be-
kanntmachung und Verkündung durch Sat-
zung. Die Satzung muß enthalten 
 
1. die Bestimmung der nach § 1 zulässigen 

Bekanntmachungsform und Verkündungs-
form, 

2. im Falle der Bekanntmachung und Ver-
kündung durch Abdruck in der Zeitung 
deren namentliche Bezeichnung, 

3. im Falle der Bekanntmachung und Ver-
kündung durch Abdruck im amtlichen Be-
kanntmachungsblatt 

 

a) seine Bezeichnung 
b) die Angabe der Erscheinungsweise 

sowie der Bezugsmöglichkeiten und -
bedingungen, 

c) die namentliche Bezeichnung der 
Zeitungen, in denen Hinweise nach 
§ 3 Abs. 3 erfolgen,  

4. im Falle der Bekanntmachung und Ver-
kündung durch Aushang die Bezeichnung 
der Aufstellungsorte der Bekanntma-
chungstafeln. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Satzungsvorschriften über die örtliche 
Bekanntmachung und Verkündung sind in der 
Form und nach dem Verfahren, die durch sie 
selbst vorgeschrieben sind, bekanntzuma-
chen. Wird die Form oder das Verfahren ge-
ändert, so ist darauf außerdem in der bisheri-
gen Form und nach dem bisherigen Verfahren 
nachrichtlich hinzuweisen. 
 
 
(3) Für die örtliche Bekanntmachung der Er-
richtung von Körperschaften des öffentlichen 

§ 6 
Satzungsvorschriften 

 
(1) Die Träger der öffentlichen Verwal-
tung nach § 1 regeln das Nähere der  örtli-
chen Bekanntmachung und Verkündung 
durch Satzung. Die Satzung muss enthalten 
 
 
 
 
1. die Bestimmung der nach § 1 zulässigen 

Bekanntmachungs- und Verkündungs-
form, 

2. im Falle des Abdrucks in der Zeitung 
deren namentliche Bezeichnung, 
 

3. im Falle des Abdrucks im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt 
 

 

a) seine Bezeichnung 
b) die Angabe der Erscheinungsweise 

sowie der Bezugsmöglichkeiten und 
-bedingungen, 

 
 

4. im Falle der mit einem Hinweis in der 
Zeitung verbundenen Bereitstellung 
im Internet die Internetadresse und 
die namentliche Bezeichnung in der 
Zeitung; wird der Hinweis in der Zei-
tung durch einen entsprechenden 
Aushang ersetzt, ist der Aufstellung-
sort der Bekanntmachungstafel fest-
zulegen.  

5. im Falle des Aushanges nach § 5 die 
Festlegung der Aufstellungsorte der 
Bekanntmachungstafeln. 

 
(2) Satzungsvorschriften über die örtliche 
Bekanntmachung und Verkündung sind in 
der Form und nach dem Verfahren, die 
durch sie selbst vorgeschrieben sind, be-
kannt zu machen. Wird die Form oder das 
Verfahren geändert, so ist darauf außerdem 
in der bisherigen Form und nach dem bis-
herigen Verfahren nachrichtlich hinzuwei-
sen. 
 
(3) Für die örtliche Bekanntmachung der 
Errichtung von Körperschaften des öffentli-



Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts wird die Zeitung oder das amtliche 
Bekanntmachungsblatt (§ 1 Abs. 2 Satz 2) 
jeweils von der für die Aufsicht zuständigen 
Behörde bestimmt. 
 

chen Rechts ohne Gebietshoheit und 
rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts wird die Zeitung oder 
das amtliche Bekanntmachungsblatt (§ 1 
Abs. 2 Satz 2) jeweils von der für die Auf-
sicht zuständigen Behörde bestimmt. 
 

7 § 6 
Bewirkung der örtlichen Bekanntmachung 

und Verkündung 
Die örtliche Bekanntmachung und Verkün-
dung ist bewirkt 

1. im Falle des Abdrucks in der Zeitung mit 
Ablauf des Erscheinungstages; erfolgt der 
Abdruck in mehreren Zeitungen, so ist der 
Erscheinungstag der zuletzt erschienenen 
Zeitung maßgebend, 

2. im Falle des Abdrucks im amtlichen Be-
kanntmachungsblatt mit Ablauf des Er-
scheinungstages, 

3. im Falle des Aushangs mit Ablauf der 
Aushangsfrist. 

 
 

§ 7 
Bewirkung der örtlichen Bekanntma-

chung und Verkündung 
Die örtliche Bekanntmachung und Verkün-
dung ist bewirkt 

1. im Falle des Abdrucks in der Zeitung mit 
Ablauf des Erscheinungstages; erfolgt 
der Abdruck in mehreren Zeitungen, so 
ist der Erscheinungstag der zuletzt er-
schienenen Zeitung maßgebend, 

2. im Falle des Abdrucks im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt mit Ablauf des 
Erscheinungstages, 

3. im Falle der Bereitstellung im Internet 
mit Ablauf des Tages, an dem sie im 
Internet verfügbar ist; ist nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 ein Hinweis in der Zei-
tung erforderlich, muss dieser zuvor 
innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Tagen erfolgt sein; wird der Hinweis 
in der Zeitung durch einen entspre-
chenden Aushang ersetzt, gilt die 
Bekanntmachung mit Ablauf des Ta-
ges als bewirkt, an dem sie im Inter-
net verfügbar und der Hinweis auf sie 
an der Bekanntmachungstafel erfolgt 
ist,  

4. im Falle des Aushangs nach § 5 mit 
Ablauf der Aushangsfrist.  

8 § 7 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1979 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Bekanntmachungsverord-
nung vom 8. März 1968 (GVOBl. Schl.-H. S. 
87), zuletzt geändert durch Landesverordnung 
vom 13. Mai 1976 (GVOBl. Schl.-H. S. 155), 
außer Kraft. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung  in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Landesverordnung über die örtliche Be-
kanntmachung und Verkündung vom 12. 
Juni 1979 (GVOBl. Schl.-H. S. 378)*), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 15. 
September 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 267), 
außer Kraft. 
 
Diese Verordnung tritt fünf Jahre nach 
ihrem Inkrafttreten außer Kraft.  
 

 



 
Drucksache Nr. 37/2006 
 
Material für die Sitzung der Ratsversammlung am 09. November 2006  
 
Zu Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt – Itzehoe-Edendorf“ 
 
 
A) Erläuterungen: 
 
 Die Stadt Itzehoe hat entsprechend der Beschlussempfehlungen des Sozial- und Fi-

nanzausschusses fristgerecht zum 01.10.2006 den Antrag auf Gewährung von Städte-
bauförderungsmitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“ für das Fördergebiet Albert-
Schweitzer-Ring/Emil-von-Behring-Straße gestellt. 

 
 Eine erste Durchsicht des Antrages durch das Innenministerium hat die Notwendigkeit 

weitergehender Untersuchungen ergeben; die beantragte Herrichtung von Wegebezie-
hungen innerhalb des Fördergebietes beinhaltet keinesfalls die nach den Förderrichtli-
nien geforderte Nachhaltigkeit von investiven Maßnahmen. 

 
 Die Erstellung eines Rahmenplanes für das Gebiet wird aus der Sicht des Ministeriums 

dringend empfohlen. Dieser Rahmenplan soll städtebaulich und konzeptionell aufwer-
tende und stabilisierende Maßnahmen innerhalb des Fördergebietes enthalten; z. B. 
Gemeinbedarfseinrichtung/Stadtteilzentrum, betreutes Altenwohnen, Mehr-
Generationen-Haus etc.  

 
 Gleichzeitig wird eine Überplanung der Freiflächen einschl. Stellplatzflächen, der Gestal-

tung von Plätzen usw. für sinnvoll gehalten. Diese planerischen Aussagen sind in einer 
Gesamtkonzeption zusammenzufassen, auch unter Einbeziehung der Aussagen des 
Wohnraumversorgungskonzeptes. 

 
 Mit der Rahmenplanung sollen Ideen aufgezeigt werden, wie und mit welchen Ansätzen 

eine nachhaltige Verbesserung – auch der sozialen Struktur – im Fördergebiet erreicht 
werden kann. 

 
 Erwartet wird durch das Ministerium auch der Abschluss eines Kooperationsvertrages 

mit der CRE Wohnen GmbH als Eigentümerin.  
 
 Die Eigentümerin hat signalisiert, dass sie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages 

positiv gegenübersteht.  
 
 Da der Kooperationsvertrag inhaltlich auch die städtebaulichen und stadtplanerischen 

Ergebnisse aufnehmen soll, muss dieser zeitlich parallel zur Rahmenplanung verhandelt 
werden. 

 
 Aufgrund der vorstehenden Erläuterungen wird deutlich, dass eine Beantragung von 

Fördermitteln im Hinblick auf nachhaltige investive Maßnahmen erst für das Programm-
jahr 2008 zum Tragen kommt. 

 
 Für das Jahr 2007 ist vorstellbar, dass das Land die Fortführung des Quartiersmanage-

ments unterstützt, ebenfalls ist auch der Planungsauftrag an die AC-Planergruppe förde-
rungsfähig. 

 



 

theater itzehoe

Hauptamt
Verwaltungsabteilung
Repräsentation,
Zentrale Serviceleistungen, Statistik

Amt für Finanzen
Abteilung Finanzen
Finanzmanagement, Steuern, Abgaben

Rechtsamt
Rechtsabteilung
Rechtsberatung, Prozeßführung,
Versicherungswesen

Personalabteilung
Personalwirtschaft,
Personalentwicklung, Organisation,
Gebäudereinigung

Stadtkasse
Finanzbuchhaltung,
Vollstreckungswesen

Amt für Schulen, Sport
 und Kultur

Schulentwicklungsplanung,
Schulausstattung, sonstige
Schulangelegenheiten, Sportförderung,
Sportanlagen, Kulturförderung,
Stadtbibliothek, Kreis- und Stadtarchiv

Abteilung IT

Informationstechnik

Stadtteilmanagement
Wellenkamp

Amt für Bürgerdienste
Abteilung Sozial- und
Wohnungswesen
Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige
Beihilfen, Soziale Förderung, Alten- und
Pflegeheime, Wohnungsbauförderung,
Vergabe öff. geförderter Wohnungen,
Obdachlosigkeit, Wohngeld,
Unterhaltssicherung Wehr- und
Zivildienst

Ordnungsabteilung
Gefahrenabwehr,
Gewerbeangelegenheiten, Marktwesen,
Feuerwehr, Verkehrsregulierung,
Ruhender Verkehr,
Melde- und Paßwesen, Wahlen

Bauamt
Stadtplanungsabteilung
Städtebauliche Planungen,
Grünordnungsplanung,
Vermessungswesen

Bauaufsichts- und Hochbauabteilung
Baurechtliche Genehmigungen,
Bauüberwachung, Bauunterhaltung,
kommunale Bauvorhaben

Abteilung Grundstücksverwaltung
Grundstücksverwaltung,
Stadtsanierung

Tiefbauabteilung
Bau von Verkehrsflächen, Unterhaltung
öffentlicher Flächen, Sondernutzung
öffentlicher Räume,Verkehrssysteme,
Öffentlicher Personennahverkehr
(ÖPNV)

Umweltabteilung
Landschaftsplanung,
Landschaftsplanerische Umsetzung,
Waldwirtschaft, Naherholung Stadtwald

Baubetriebshof

Abteilung Standesamtswesen

Standesamtswesen

Verwaltungsgliederung Stadt Itzehoe

Bürgermeister

Dezernat IIDezernat I

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung

Kinder- und Jugendbüro
Jugendförderung, Kinderbetreuung
Einrichtungen: Jugendherberge,
Kindertagesstätte Sude-West, Haus der
Jugend, Begegnungsstätte Wellenkamp

Quartiersmanagement
Albert-Schw.-Ring

Gleichstellungs-
beauftragte

Rechnungs-
prüfungsamt

PersonalratBürgermeisterbüro
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